
 

 

Verpflichtung der Auftragnehmerseite nach dem 

Verpflichtungsgesetz 

Az.  

Niederschrift über die förmliche Verpflichtung von 
Auftragnehmern und Auftragnehmerinnen nach dem 
Verpflichtungsgesetz 

Herr/Frau:   

Auftragnehmer/in:  

ist nach § 1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes von 

Herrn/Frau:   

Auftraggeber/in:  

auf die gewissenhafte Erfüllung seiner/ihrer Obliegenheiten verpflichtet worden. Auf die 
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung wurde hingewiesen. Der/Die Verpflichtete wurde 
darüber informiert, dass er/sie durch die Verpflichtung bei der Anwendung der folgenden 
Vorschriften des Strafgesetzbuches Amtsträgern gleichgestellt wird: 

Korruptionsstraftaten:  

§§ 331, 332, 335, 336, 358 Vorteilsannahme und Bestechlichkeit. 

Geheimnisverrat/Vertraulichkeitsverletzung:  

§§ 353 b, 358 Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 

besonderen Geheimhaltungspflicht, 

§§ 355, 358 Verletzung des Steuergeheimnisses, 

§ 201 Abs. 3 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, 

§ 203 Abs. 2, 4, 5 Verletzung von Privatgeheimnissen, 

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse, 

§ 97 b Abs. 2 i. V. m. §§ 94 bis 97 Verrat in irriger Annahme eines illegalen 

Geheimnisses. 

  

Beschaffungsamt des BMI, Vorlagenstand: 28.12.2023  
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Sonstige Straftaten:  

§ 120 Abs. 2 Gefangenenbefreiung, 

§ 133 Abs. 3 Verwahrungsbruch. 

Er/Sie hat einen Abdruck dieser Niederschrift, den Verhaltenskodex gegen Korruption mit 
Erläuterungen und einen Abdruck der genannten Vorschriften sowie der geltenden Regelungen 
zur Annahme von Geschenken und Belohnungen erhalten. 

 _________________________   _______________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift Verpflichtende/r

 _________________________   _______________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift Verpflichtete/r 

Anlagen 

Es handelt sich hierbei um folgende Regelungen, welche Bestandteil der Broschüre „Regeln zur 
Integrität“ des BMI sind: 

 Verhaltenskodex gegen Korruption (Anlage 01_Verhaltenskodex) 

 Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung 
(Anlage_02_RL_Korruptionsprävention) 

 Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung 
(Anlage_03_Empfehlung_Korruptionsprävention) 

 Rundschreiben zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken 
(Anlage_04_RS_Verbot_Annahme) 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen Dienstes 
Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung  
(Anlage_05_AllgVV_externe Personen) 
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Verhaltenskodex 
gegen Korruption


Dieser Verhaltenskodex soll die Beschäftigten auf 
Gefahrensituationen hinweisen, in denen sie unge-
wollt in Korruption verstrickt werden können. Wei-
terhin soll er die Beschäftigten zur pflichtgemäßen 
und gesetzestreuen Erfüllung ihrer Aufgaben anhal-
ten und ihnen die Folgen korrupten Verhaltens vor 
Augen führen:


Korruption
schadet allen.


Korruption beschädigt
das Ansehen des Staats


und seiner Beschäftigten.


Korruption ist kein Kavaliersdelikt; sie 
führt direkt in die Strafbarkeit.


Korruption fängt schon
bei kleinen Gefälligkeiten an.


Korruption macht abhängig.


Korruption macht arbeitslos.


Daher:


1. Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Ver-
halten, dass Sie Korruption weder dulden 
noch unterstützen.


2. Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab 
und informieren Sie unverzüglich die An-
sprechperson für Korruptionsprävention 
und Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetz-
ten.


3. Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine 
pflichtwidrige Bevorzugung bitten will, so 
ziehen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin 
als Zeugen oder Zeugin hinzu.


4. Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit 
überprüft werden kann.


5. Trennen Sie strikt Dienst- und Privatleben. 
Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu einer 
Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.


6. Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der 
Entdeckung und Aufklärung von Korrup-
tion. Informieren Sie die Ansprechperson 
für Korruptionsprävention und Ihre Vorge-


setzte oder Ihren Vorgesetzten bei konkreten 
Anhaltspunkten für korruptes Verhalten. 


7. Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Er-
kennen fehlerhafter Organisationsstruktu-
ren, die Korruption begünstigen.


8. Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprä-
vention aus- und fortbilden.


9. Und was tun, wenn Sie sich bereits verstrickt 
haben?
Befreien Sie sich von der ständigen Angst vor 
Entdeckung! Machen Sie reinen Tisch!
Offenbaren Sie sich aus eigenem Antrieb und 
führen Ihre Angaben zur vollständigen Auf-
klärung des Sachverhaltes, kann dies sowohl 
bei der Strafzumessung als auch bei dienst-
rechtlichen Reaktionen mildernd berücksich-
tigt werden.


zu 1.
Korruption in der öffentlichen Verwaltung könnte 
besser verhindert werden, wenn sich jeder zum Ziel 
setzt, Korruption zu bekämpfen. Dies entspricht auch 
den Pflichten, die Beschäftigte bei der Einstellung 
gegenüber dem Dienstherrn bzw. dem Arbeitgeber 
übernommen haben:
Beschäftigte haben sich bei ihrer Einstellung ver-
pflichtet, das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und die geltenden Gesetze zu wahren 
und ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Be-
schäftigte haben sich so zu verhalten, wie es von 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet wird 
und sich darüber hinaus durch ihr gesamtes Verhal-
ten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes zu bekennen. Alle Beschäf-
tigten haben ihre Aufgaben daher unparteiisch und 
gerecht zu erfüllen. 


Korruptes Verhalten widerspricht diesen Verpflich-
tungen und schädigt das Ansehen des öffentlichen 
Dienstes. Es zerstört das Vertrauen in die Unpartei-
lichkeit und Objektivität der Staatsverwaltung und 
damit die Grundlagen für das Zusammenleben in 
einem staatlichen Gemeinwesen.


Alle Beschäftigten haben daher die Aufgabe, durch 
ihr Verhalten Vorbild für alle anderen, für Vorge-
setzte und für Bürger und Bürgerinnen zu sein.


zu 2.
Bei Außenkontakten, z. B. mit Personen der Auftrag-
nehmerseite oder der antragstellenden Seite oder 
bei Kontrolltätigkeiten, müssen Sie von Anfang an 
klare Verhältnisse schaffen und jeden 
Korruptionsversuch sofort abwehren. Es darf nie der 
Eindruck entstehen, dass Sie für „kleine Geschenke“ 
offen sind. Scheuen Sie sich nicht, ein Geschenk 
zurückzuweisen oder es zurückzusenden – mit der 
Bitte um Verständnis für die für Sie geltenden 
Regeln.
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Arbeiten Sie in einem Verwaltungsbereich, der sich 
mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen beschäf-
tigt, so seien Sie besonders sensibel für Versuche 
Dritter, Einfluss auf Ihre Entscheidung zu nehmen. In 
diesem Bereich gibt es die meisten Korruptions-
handlungen.  


Halten Sie sich daher streng an Recht und Gesetz und 
beachten Sie die Richtlinien zum Verbot der An-
nahme von Belohnungen oder Geschenken. 


Wenn Sie von Dritten um eine zweifelhafte Gefällig-
keit gebeten worden sind, so informieren Sie unver-
züglich Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten und 
die Ansprechperson für Korruptionsprävention. Das 
hilft zum einen, selbst jeglichem Korruptionsver-
dacht zu entgehen, zum anderen aber auch, u. U. 
rechtliche Maßnahmen gegen Dritte einleiten zu 
können. Wenn Sie einen Korruptionsversuch zwar 
selbst abwehren, ihn aber nicht offenbaren, so wird 
sich Ihr Gegenüber an einen anderen wenden und es 
bei ihm versuchen. Schützen Sie daher auch Ihre 
Kollegen und Kolleginnen durch konsequentes Of-
fenlegen von Korruptionsversuchen Außenstehender. 
Alle Beschäftigten (Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) müssen an einem Strang ziehen, um 
einheitlich und glaubhaft aufzutreten.


zu 3. 
Manchmal steht Ihnen ein Gespräch bevor, bei dem 
Sie vermuten, dass ein zweifelhaftes Ansinnen an Sie 
gestellt und dieses nicht leicht zurückzuweisen sein 
wird. Hier hilft oftmals auch eindeutige Distanzie-
rung nicht. In solchen Fällen sollten Sie sich der 
Situation nicht allein stellen, sondern einen anderen 
zu dem Gespräch hinzubitten. Sprechen Sie vorher 
mit ihm und bitten Sie ihn, auch durch sein Verhalten 
jeglichen Korruptionsversuch abzuwehren.


zu 4. 
Ihre Arbeitsweise sollte transparent und für jeden 
nachvollziehbar sein.  
Da Sie Ihren Arbeitsplatz in der Regel wieder verlas-sen 
werden (Übertragung neuer Aufgaben, Verset-zung) 
oder auch einmal kurzfristig ausfallen (Krank-heit, 
Urlaub), sollten Ihre Arbeitsvorgänge schon 
deshalb so transparent sein, dass sich jederzeit eine 
Sie vertretende Person einarbeiten kann. Die transpa-
rente Aktenführung hilft Ihnen aber auch, sich bei 
Kontrollvorgängen vor dem ausgesprochenen oder 
unausgesprochenen Vorwurf der Unredlichkeit zu 
schützen. "Nebenakten" sollten Sie vermeiden, um 
jeden Eindruck von Unredlichkeit von vornherein 
auszuschließen. Handakten sind nur zu führen, wenn 
es für die Erledigung der Arbeit unumgänglich ist. 


zu 5. 
Korruptionsversuche werden oftmals gestartet, indem 
Dritte den dienstlichen Kontakt auf Privatkontakte 
ausweiten. Es ist bekanntermaßen besonders schwie-
rig, eine „Gefälligkeit“ zu verweigern, wenn man 
sich privat hervorragend versteht und man selber 
oder die eigene Familie Vorteile und Vergünstigun-


gen erhält (Konzertkarten, verbilligter gemeinsamer 
Urlaub, Einladungen zu teuren Essen, die man nicht 
erwidern kann usw.). Bei privaten Kontakten sollten Sie 
daher von Anfang an klarstellen, dass Sie streng 
zwischen Dienst- und Privatleben trennen müssen, 
um nicht in den Verdacht der Vorteilsannahme zu 
geraten.


Diese strenge Trennung zwischen privaten Interessen 
und dienstlichen Aufgaben müssen Sie ohnehin – 
unabhängig von einer Korruptionsgefahr – bei Ihrer 
gesamten dienstlichen Tätigkeit beachten. Ihre 
Dienststelle, jeder Bürger und jede Bürgerin haben 
Anspruch auf Ihr faires, sachgemäßes, unparteiisches 
Verhalten. Prüfen Sie daher bei jedem Verfahren, für das 
Sie mitverantwortlich sind, ob Ihre privaten Inte-ressen 
oder solche Ihrer Angehörigen oder z. B. auch von 
Organisationen, denen Sie verbunden sind, zu einer 
Kollision mit Ihren hauptberuflichen Ver-
pflichtungen führen können. Vermeiden Sie jeden 
bösen Schein möglicher Parteilichkeit. Sorgen Sie 
dafür, dass Sie niemandem befangen erscheinen, 
auch nicht durch „atmosphärische“ Einflussnahmen 
von interessierter Seite.
Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Auf-
gabe eine mögliche Kollision zwischen Ihren dienst-
lichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder 
den Interessen Dritter, denen Sie sich verbunden 
fühlen, so unterrichten Sie darüber Ihren Vorgesetz-ten 
oder Ihre Vorgesetzte, damit angemessen reagiert 
werden kann (z. B. Befreiung von Tätigkeiten im 
konkreten Einzelfall).


Auch bei von Ihnen ausgeübten oder angestrebten 
Nebentätigkeiten muss eine klare Trennung zwischen der 
Arbeit und der Nebentätigkeit bleiben. Persönli-che 
Verbindungen, die sich aus der Nebentätigkeit 
ergeben, dürfen die hauptberufliche Tätigkeit nicht 
beeinflussen. Verzichten Sie im Einzelfall auf die 
Nebentätigkeit.  
Bedenken Sie außerdem, dass bei Ausübung geneh-
migungspflichtiger, aber nicht genehmigter Neben-
tätigkeiten dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konse-
quenzen drohen; dasselbe gilt bei Versäumnis von 
Anzeigepflichten. 


Unabhängig davon schadet es früher oder später 
Ihrem Ansehen – und damit dem Ansehen des ge-
samten öffentlichen Dienstes – wenn Sie im Kon-
fliktfall Ihren privaten Interessen den Vorrang gege-ben 
haben. Das gilt in besonderem Maße, wenn Sie an 
einflussreicher Stelle tätig sind. Achten Sie in 
diesem Fall besonders darauf, nur jene Konditionen in 
Anspruch zu nehmen, die für vergleichbare Um-stände 
abstrakt geregelt sind. 


zu 6. 
Korruption kann nur verhindert und bekämpft wer-
den, wenn sich jeder verantwortlich fühlt und alle als 
gemeinsames Ziel die "korruptionsfreie Dienststelle" 
verfolgen. Das bedeutet zum einen, dass alle Be-
schäftigten im Rahmen ihrer Aufgaben dafür sorgen 
müssen, dass Außenstehende keine Möglichkeit zur 
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unredlichen Einflussnahme auf Entscheidungen ha-
ben.
Das bedeutet aber auch, dass korrupte Beschäftigte 
nicht aus falsch verstandener Solidarität oder Loyali-tät 
gedeckt werden dürfen. Hier haben alle die Ver-
pflichtung, zur Aufklärung von strafbaren Handlun-gen 
beizutragen und die eigene Dienststelle vor 
Schaden zu bewahren. Ein "schwarzes Schaf" ver-
dirbt die ganze Herde. Beteiligen Sie sich deshalb 
nicht an Vertuschungsversuchen. 


Für jede Dienststelle gibt es eine Ansprechperson für 
Korruptionsprävention. Sie sollten sich nicht scheu-en, 
mit ihr zu sprechen, wenn das Verhalten von 
anderen Beschäftigten Ihnen konkrete und nachvoll-
ziehbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie bestech-
lich sein könnten. Die Ansprechperson wird Ihren 
Wunsch auf Stillschweigen berücksichtigen und dann 
entscheiden, ob und welche Maßnahmen zu treffen 
sind. Ganz wesentlich ist allerdings, dass Sie einen 
Verdacht nur dann äußern, wenn Sie nachvollziehba-re 
Hinweise dafür haben. Es darf nicht dazu kom-men, 
dass andere angeschwärzt werden, ohne dass ein 
konkreter Anhaltspunkt vorliegt. 


zu 7. 
Oftmals führen lang praktizierte Verfahrensabläufe 
dazu, dass sich Nischen bilden, in denen Korruption 
besonders gut gedeihen kann. Das können Verfahren 
sein, bei denen nur eine Person allein für die Vergabe 
von Vergünstigungen verantwortlich ist. Das können 
aber auch unklare Arbeitsabläufe sein, die eine Über-
prüfung erschweren oder verhindern. 
Hier kann meistens eine Änderung der Organisati-
onsstrukturen Abhilfe schaffen. Daher sind alle Be-
schäftigten aufgefordert, entsprechende Hinweise an 
die Organisatoren zu geben, um zu klaren und trans-
parenten Arbeitsabläufen beizutragen. 
Auch innerhalb von Arbeitseinheiten müssen Ar-
beitsabläufe so transparent gestaltet werden, dass 
Korruption gar nicht erst entstehen kann. 


Ein weiteres Mittel, um Gefahrenpunkte wirksam 
auszuschalten, ist das Rotieren von Personal. In be-
sonders korruptionsgefährdeten Bereichen ist daher 
dieses Personalführungsinstrument verstärkt einzu-
setzen. Dazu ist die Bereitschaft der Beschäftigten zu 
einem regelmäßigen Wechsel – in der Regel sollte 
die Verwendungsdauer fünf Jahre nicht überschreiten – 
der Aufgaben zwingend erforderlich, auch wenn dies 
im Regelfall mit einem höheren Arbeitsanfall 
(Einarbeitungszeit!) verbunden ist.


zu 8. 
Wenn Sie in einem besonders korruptionsgefährdeten 
Bereich tätig sind, nutzen Sie die Angebote der 
Dienststelle, sich über Erscheinungsformen, Gefah-
rensituationen, Präventionsmaßnahmen, strafrechtli-
che sowie dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequen-
zen von Korruption aus- und fortbilden zu lassen. 
Dabei werden Sie lernen, wie Sie selbst Korruption 
verhindern können und wie Sie reagieren müssen, 
wenn Sie korrumpiert werden sollen oder Korruption 


in Ihrem Arbeitsumfeld entdecken. Aus- und Fortbil-
dung werden Sie sicher machen, mit dem Thema 
Korruption in der richtigen, gesetzestreuen Weise 
umzugehen. 












Regelungen 
zur Integrität 
Regelungen 
zur Integrität 
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Richtlinie der  
Bundesregierung zur  
Korruptionsprävention  
in der Bundesverwaltung


Vom 30. Juli 2004 
Fundstelle: Bundesanzeiger Nr. 148, S. 17745


Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes wird folgende Richtlinie erlassen:


1 Anwendungsbereich


1.1 Die Maßnahmen aller Dienststellen des Bundes zur Korruptionsprävention 
bestimmen sich nach dieser Richtlinie; als Dienststellen des Bundes gelten 
die obersten Bundesbehörden, die Behörden der unmittelbaren und mittel
baren Bundesverwaltung, die Gerichte des Bundes und Sondervermögen 
des Bundes. Die Vorschrift findet auch auf die Streitkräfte Anwendung; Ein
zelheiten regelt das Bundesministerium der Verteidigung.


-
 


-


1.2 Diese Richtlinie gilt sinngemäß auch für juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts, an denen ausschließlich die Bundesrepublik Deutschland 
beteiligt ist.


1.3 Im Übrigen ist den jeweiligen organisatorischen und fachlichen Besonder
heiten Rechnung zu tragen.


-


2 


Richtlinie der 
Bundesregierung zur 
Korruptionsprävention 
in der Bundesverwaltung
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Richtlinie zur Korruptionsprävention


2 Feststellen und Analysieren besonders korruptions
gefährdeter Arbeitsgebiete





In allen Dienststellen des Bundes sind in regelmäßigen Abständen sowie aus 
gegebenem Anlass die besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete festzu
stellen. Für diese ist die Durchführung von Risikoanalysen zu prüfen. Je nach den 
Ergebnissen der Risikoanalyse ist zu prüfen, wie die Aufbau-, Ablauforganisation 
und/oder die Personalzuordnung zu ändern ist.


-


3 Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz


3.1 Vor allem in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten ist das 
Mehr-Augen-Prinzip (Beteiligung bzw. Mitprüfung durch mehrere Beschäf
tigte oder Organisationseinheiten) sicherzustellen. Stehen dem Rechtsvor
schriften oder unüberwindliche praktische Schwierigkeiten entgegen, kann 
die Mitprüfung auf Stichproben beschränkt werden oder es sind zum Aus
gleich andere Maßnahmen der Korruptionsprävention (z. B. eine intensivere 
Dienst- und Fachaufsicht) vorzusehen.


-
-


-


3.2 Die Transparenz der Entscheidungen einschließlich der Entscheidungsvor
bereitung ist sicherzustellen (z. B. durch eindeutige Zuständigkeitsregelung, 
Berichtswesen, IT-gestützte Vorgangskontrolle, genaue und vollständige 
verfahrensbegleitende Dokumentation).


-


4 Personal


4.1 Das Personal für besonders korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete ist mit 
besonderer Sorgfalt auszuwählen. 


4.2 In besonders korruptionsgefährdeten Bereichen ist die Verwendungsdauer 
des Personals grundsätzlich zu begrenzen; sie sollte in der Regel eine Dauer 
von fünf Jahren nicht überschreiten. Bei einer erforderlichen Verlängerung 
sind die Gründe aktenkundig zu machen. 
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Richtlinie zur Korruptionsprävention


5 Ansprechperson für Korruptionsprävention 


5.1 Abhängig von Aufgabe und Größe der Dienststelle ist eine Ansprechperson 
für Korruptionsprävention zu bestellen. Sie kann auch für mehrere Dienst
stellen zuständig sein.  


-


 
 
Ihr können folgende Aufgaben übertragen werden:


a) Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für Beschäftigte und 
Dienststellenleitung, auch ohne Einhaltung des Dienstweges, sowie 
für Bürgerinnen und Bürger;


b) Beratung der Dienststellenleitung;


c) Aufklärung der Beschäftigten (z. B. durch regelmäßige Informations
veranstaltungen);


-


d) Mitwirkung bei der Fortbildung;


e) Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen;


f) Mitwirkung bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit über dienst- und 
strafrechtliche Sanktionen (Präventionsaspekt) unter Beachtung der 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.


5.2 Werden der Ansprechperson Tatsachen bekannt, die den Verdacht einer 
Korruptionsstraftat begründen, unterrichtet sie die Dienststellenleitung 
und macht in diesem Zusammenhang Vorschläge zu internen Ermitt
lungen, zu Maßnahmen gegen Verschleierung und zur Mitteilung an die 
Strafverfolgungsbehörden. Die Dienststellenleitung veranlasst die zur 
Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Schritte. 


-


5.3 Der Ansprechperson dürfen keine Disziplinarbefugnisse übertragen werden; in 
Disziplinarverfahren wegen Korruption wird sie nicht als Ermittlungsführer tätig.
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Richtlinie zur Korruptionsprävention


5.4 Die Dienststellen haben die Ansprechperson zur Wahrnehmung ihrer Aufga
ben rechtzeitig und umfassend zu informieren, insbesondere bei korrupti
onsverdächtigen Vorfällen. 


-
-


5.5 Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Korruptionsprävention ist die 
Ansprechperson weisungsunabhängig. Sie hat ein unmittelbares Vortrags
recht bei der Dienststellenleitung und darf wegen der Erfüllung ihrer Aufga
ben nicht benachteiligt werden. 


-
-


5.6 Die Ansprechperson hat über ihr bekannt gewordene persönliche Verhält
nisse von Beschäftigten, auch nach Beendigung ihrer Amtszeit, Stillschwei
gen zu bewahren; dies gilt nicht gegenüber der Dienststellenleitung und 
der Personalverwaltung, wenn sie Tatsachen erfährt, die den Verdacht einer 
Korruptionsstraftat begründen. Personenbezogene Daten sind nach den 
Grundsätzen der Personalaktenführung zu behandeln.


-
-


6 Organisationseinheit zur Korruptionsprävention 


Wenn Ergebnisse von Risikoanalysen oder besondere Anlässe es erfordern, sollte 
befristet oder auf Dauer eine gesonderte weisungsunabhängige Organisations
einheit zur Überprüfung und Bündelung der im jeweiligen Hause praktizierten 
Maßnahmen zur Korruptionsprävention eingerichtet werden; es besteht ein 
unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung. Diese Aufgabe kann 
auch von der Innenrevision wahrgenommen werden. Bei Mängeln in der Korrup
tionsprävention unterrichtet diese Organisationseinheit die Dienststellenleitung 
und die Ansprechperson für Korruptionsprävention unmittelbar; sie soll Empfeh
lungen für geeignete Änderungen unterbreiten. 


-


-


-


7 Sensibilisierung und Belehrung der Beschäftigten


7.1 Die Beschäftigten sind anlässlich des Diensteides oder der Verpflichtung auf 
Korruptionsgefahren aufmerksam zu machen und über die Folgen korrupten 
Verhaltens zu belehren. Die Belehrung ist zu dokumentieren. Hinsichtlich mög
licher Korruptionsgefahren sind die Beschäftigten auch in der weiteren Folge zu 
sensibilisieren. Darüber hinaus soll ein „Verhaltenskodex gegen Korruption“ (sie
he Anlage 1) allen Beschäftigten vermitteln, was sie insbesondere in besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten oder Situationen zu beachten haben. 


-


-
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Richtlinie zur Korruptionsprävention


7.2 Bei Tätigkeiten in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten – auch 
bei einem Wechsel dorthin – sollen in regelmäßigen Abständen eine erneute 
Sensibilisierung und eine vertiefte arbeitsplatzbezogene Belehrung der 
Beschäftigten erfolgen.


8 Aus- und Fortbildung


Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen nehmen das Thema „Korruptionsprä
vention“ in ihre Programme auf. Hierbei ist vor allem der Fortbildungsbedarf der 
Führungskräfte, der Ansprechpersonen für Korruptionsprävention, der Beschäf
tigten in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten und der Beschäftig
ten der in Nr. 6 genannten Organisationseinheiten zu berücksichtigen. 


-


-
-


9 Konsequente Dienst- und Fachaufsicht


9.1 Die Vorgesetzten üben ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent aus („Leit
faden für Vorgesetzte und Behördenleitungen“; Anlage 2). Dies umfasst eine 
aktive vorausschauende Personalführung und -kontrolle.


-


9.2 In diesem Zusammenhang achten die Vorgesetzten auf Korruptionssignale. 
Sie sensibilisieren regelmäßig und bedarfsorientiert ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Korruptionsgefahren.


10 Unterrichtungen und Maßnahmen bei 
Korruptionsverdacht 


10.1 Bei einem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer Korruptionsstraftat 
hat die Dienststellenleitung unverzüglich die Staatsanwaltschaft und die 
oberste Dienstbehörde zu unterrichten; außerdem sind behördeninterne 
Ermittlungen und vorbeugende Maßnahmen gegen eine Verschleierung 
einzuleiten.


10.2 Die obersten Bundesbehörden teilen jährlich dem Bundesministerium des 
Innern – auch für den jeweils nachgeordneten Bereich – in vorgegebener 
anonymisierter Form die Verdachtsfälle mit, in denen Verfahren eingeleitet 
wurden (untergliedert nach Bereich, Sachverhalt, eingeleiteten Maßnahmen), 
sowie den Ausgang der Verfahren, die im Berichtsjahr abgeschlossen wurden.
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11 Leitsätze für die Vergabe


11.1 Wettbewerb
Der Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung bzw. des offenen Verfah
rens hat im Rahmen der Korruptionsprävention besondere Bedeutung.


-


Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist regelmäßig im Rahmen der 
Dienst- und Fachaufsicht zu prüfen, ob unzulässige Einflussfaktoren vor
gelegen haben.


-


11.2 Grundsätzliche Trennung von Planung, Vergabe 
und Abrechnung


Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach den haushalts- und ver
gaberechtlichen Bestimmungen sind Vorbereitung, Planung und Bedarfs
beschreibung einerseits und die Durchführung des Vergabeverfahrens 
andererseits sowie möglichst auch die spätere Abrechnung grundsätzlich 
organisatorisch zu trennen.


-
-


11.3 Wettbewerbsausschluss
Die Dienststellen prüfen, ob schwere Verfehlungen von Bietern bzw. Biete
rinnen oder Bewerbern bzw. Bewerberinnen vorliegen, die ihre Zuverläs
sigkeit in Frage stellen und die zum Ausschluss vom Wettbewerb führen 
können. Eine solche schwere Verfehlung liegt insbesondere vor, wenn eine 
der genannten Personen demjenigen, der mit der Vorbereitung oder Durch
führung eines Vergabeverfahrens befasst ist, einen Vorteil für diesen oder 
einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt.


-
-


-


12 Antikorruptionsklausel, Verpflichtung von Auftragnehmern 
oder Auftragnehmerinnen nach dem Verpflichtungsgesetz


12.1 Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sind in geeigneten Fällen Anti
korruptionsklauseln vorzusehen.


-


12.2 Wirken private Unternehmen bei der Ausführung von Aufgaben der öffentli
chen Hand mit, sind die einzelnen Beschäftigten dieser Unternehmen – so
weit erforderlich – nach dem Verpflichtungsgesetz auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten aus dem Auftrag zu verpflichten. Ein ent-


-
-
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sprechender Hinweis ist bereits in die jeweilige Ausschreibung aufzunehmen 
(einschließlich der Einforderung einer Bereitschaftserklärung). Den genann
ten Personen sind der „Verhaltenskodex gegen Korruption“ (siehe Anlage 1) 
und ein Abdruck der geltenden Regelungen zur Annahme von Belohnungen 
und Geschenken auszuhändigen. 


-


13 Zuwendungen zu Gemeinschafts veranstaltungen und 
Gemeinschaftsein richtungen; Sponsoring


Für die Annahme von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen durch Private (Sponsoren) 
an eine oder mehrere Dienststellen des Bundes gilt die Allgemeine Verwaltungs
vorschrift der Bundesregierung zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch 
Leistungen Privater (Sponsoring, Spenden und sonstige Schenkungen) vom 7. Juli 
2003 (BAnz. S. 14906).


-


14 Zuwendungsempfänger


14.1 Für Zuwendungen des Bundes im Rahmen institutioneller Förderungen ist 
der Zuwendungsempfänger durch besondere Nebenbestimmungen im Zu
wendungsbescheid zu verpflichten, diese Richtlinie sinngemäß anzuwenden, 
wenn ihm durch Haushaltsrecht die Anwendung des Vergaberechts aufgege
ben worden ist (Höhe der Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere 
Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100.000 €). Bei Zuwen
dungsverträgen ist die entsprechende Anwendung der Richtlinie vertraglich 
zu vereinbaren. 


-


-


-


14.2 Mit institutionellen Zuwendungsempfängern im Ausland sind vertraglich 
Grundsätze zur Korruptionsprävention zu vereinbaren.


15 Besondere Maßnahmen


Soweit erforderlich, können die Dienststellen weitere über die Richtlinie hinaus
gehende Maßnahmen treffen.


-







13


Richtlinie zur Korruptionsprävention


16 Inkrafttreten


Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 17. Juni 1998 (BAnz Nr. 127, S. 9665) 
außer Kraft. 


Berlin, den 30. Juli 2004 
O 4 – 634 140-15/1 
Der Bundesminister des Innern Schily
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Verhaltenskodex gegen Korruption 
(Anlage 1 zur Richtlinie)


Dieser Verhaltenskodex soll die Beschäftigten auf Gefahrensituationen hinwei
sen, in denen sie ungewollt in Korruption verstrickt werden können. Weiterhin 
soll er die Beschäftigten zur pflichtgemäßen und gesetzestreuen Erfüllung ihrer 
Aufgaben anhalten und ihnen die Folgen korrupten Verhaltens vor Augen führen:


-


Daher:


1. Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder 
dulden noch unterstützen. 


2. Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüg
lich die Ansprechperson für Korruptionsprävention und Ihre Vorgesetzte 
oder Ihren Vorgesetzten.


-


3. Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten 
will, so ziehen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin als Zeugen oder Zeugin 
hinzu. 
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4. Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.


5. Trennen Sie strikt Dienst- und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinte
ressen zu einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.





6. Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von 
Korruption. Informieren Sie die Ansprechperson für Korruptionspräven
tion und Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten bei konkreten Anhalts
punkten für korruptes Verhalten.


-
-


7.  Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisati
onsstrukturen, die Korruption begünstigen.


-


8.  Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention aus- und fortbilden.


9. Und was tun, wenn Sie sich bereits verstrickt haben? Befreien Sie sich 
von der ständigen Angst vor Entdeckung! Machen Sie reinen Tisch! 
Offenbaren Sie sich aus eigenem Antrieb und führen Ihre Angaben zur 
vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes, kann dies sowohl bei der 
Strafzumessung als auch bei dienstrechtlichen Reaktionen mildernd 
berücksichtigt werden. 


zu 1.


Korruption in der öffentlichen Verwaltung könnte besser verhindert werden, 
wenn sich jeder zum Ziel setzt, Korruption zu bekämpfen. Dies entspricht auch 
den Pflichten, die Beschäftigte bei der Einstellung gegenüber dem Dienstherrn 
bzw. dem Arbeitgeber übernommen haben: 


Beschäftigte haben sich bei ihrer Einstellung verpflichtet, das Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland und die geltenden Gesetze zu wahren und ihre 
Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Beschäftigte haben sich so zu verhalten, wie 
es von Angehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet wird und sich darüber 
hinaus durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundord
nung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen. Alle Beschäftigten haben ihre 
Aufgaben daher unparteiisch und gerecht zu erfüllen.


-


Korruptes Verhalten widerspricht diesen Verpflichtungen und schädigt das An
sehen des öffentlichen Dienstes. Es zerstört das Vertrauen in die Unparteilichkeit 


-
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und Objektivität der Staatsverwaltung und damit die Grundlagen für das Zusam
menleben in einem staatlichen Gemeinwesen.


-


Alle Beschäftigten haben daher die Aufgabe, durch ihr Verhalten Vorbild für alle 
anderen, für Vorgesetzte und für Bürger und Bürgerinnen zu sein.


zu 2.


Bei Außenkontakten, z. B. mit Personen der Auftragnehmerseite oder der antrag
stellenden Seite oder bei Kontrolltätigkeiten, müssen Sie von Anfang an klare 
Verhältnisse schaffen und jeden Korruptionsversuch sofort abwehren. Es darf nie 
der Eindruck entstehen, dass Sie für „kleine Geschenke“ offen sind. Scheuen Sie 
sich nicht, ein Geschenk zurückzuweisen oder es zurückzusenden – mit der Bitte 
um Verständnis für die für Sie geltenden Regeln.


-


Arbeiten Sie in einem Verwaltungsbereich, der sich mit der Vergabe von öffentli
chen Aufträgen beschäftigt, so seien Sie besonders sensibel für Versuche Dritter, 
Einfluss auf Ihre Entscheidung zu nehmen. In diesem Bereich gibt es die meisten 
Korruptionshandlungen. 


-


Halten Sie sich daher streng an Recht und Gesetz und beachten Sie die Richtlinien 
zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken.


Wenn Sie von Dritten um eine zweifelhafte Gefälligkeit gebeten worden sind, so 
informieren Sie unverzüglich Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten und die 
Ansprechperson für Korruptionsprävention. Das hilft zum einen, selbst jeglichem 
Korruptionsverdacht zu entgehen, zum anderen aber auch, u. U. rechtliche Maß
nahmen gegen Dritte einleiten zu können. Wenn Sie einen Korruptionsversuch 
zwar selbst abwehren, ihn aber nicht offenbaren, so wird sich Ihr Gegenüber an 
einen anderen wenden und es bei ihm versuchen. Schützen Sie daher auch Ihre 
Kollegen und Kolleginnen durch konsequentes Offenlegen von Korruptionsversu
chen Außenstehender.


-


-


Alle Beschäftigten (Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) müssen an 
einem Strang ziehen, um einheitlich und glaubhaft aufzutreten.
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zu 3.


Manchmal steht Ihnen ein Gespräch bevor, bei dem Sie vermuten, dass ein zwei
felhaftes Ansinnen an Sie gestellt und dieses nicht leicht zurückzuweisen sein 
wird. Hier hilft oftmals auch eindeutige Distanzierung nicht. In solchen Fällen 
sollten Sie sich der Situation nicht allein stellen, sondern einen anderen zu dem 
Gespräch hinzubitten. Sprechen Sie vorher mit ihm und bitten Sie ihn, auch durch 
sein Verhalten jeglichen Korruptionsversuch abzuwehren.


-


zu 4.


Ihre Arbeitsweise sollte transparent und für jeden nachvollziehbar sein. 


Da Sie Ihren Arbeitsplatz in der Regel wieder verlassen werden (Übertragung neuer 
Aufgaben, Versetzung) oder auch einmal kurzfristig ausfallen (Krankheit, Urlaub), 
sollten Ihre Arbeitsvorgänge schon deshalb so transparent sein, dass sich jederzeit 
eine Sie vertretende Person einarbeiten kann. Die transparente Aktenführung hilft 
Ihnen aber auch, sich bei Kontrollvorgängen vor dem ausgesprochenen oder unausge
sprochenen Vorwurf der Unredlichkeit zu schützen. „Nebenakten“ sollten Sie vermei
den, um jeden Eindruck von Unredlichkeit von vornherein auszuschließen. Handak
ten sind nur zu führen, wenn es für die Erledigung der Arbeit unumgänglich ist.


-
-


-


zu 5.


Korruptionsversuche werden oftmals gestartet, indem Dritte den dienstlichen 
Kontakt auf Privatkontakte ausweiten. Es ist bekanntermaßen besonders schwie
rig, eine „Gefälligkeit“ zu verweigern, wenn man sich privat hervorragend ver
steht und man selber oder die eigene Familie Vorteile und Vergünstigungen erhält 
(Konzertkarten, verbilligter gemeinsamer Urlaub, Einladungen zu teuren Essen, 
die man nicht erwidern kann usw.). Bei privaten Kontakten sollten Sie daher von 
Anfang an klarstellen, dass Sie streng zwischen Dienst- und Privatleben trennen 
müssen, um nicht in den Verdacht der Vorteilsannahme zu geraten.


-
-


Diese strenge Trennung zwischen privaten Interessen und dienstlichen Aufga
ben müssen Sie ohnehin – unabhängig von einer Korruptionsgefahr – bei Ihrer 
gesamten dienstlichen Tätigkeit beachten. Ihre Dienststelle, jeder Bürger und jede 
Bürgerin haben Anspruch auf Ihr faires, sachgemäßes, unparteiisches Verhalten. 


-
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Prüfen Sie daher bei jedem Verfahren, für das Sie mitverantwortlich sind, ob Ihre 
privaten Interessen oder solche Ihrer Angehörigen oder z. B. auch von Organisa
tionen, denen Sie verbunden sind, zu einer Kollision mit Ihren hauptberuflichen 
Verpflichtungen führen können. Vermeiden Sie jeden bösen Schein möglicher 
Parteilichkeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemandem befangen erscheinen, auch 
nicht durch „atmosphärische“ Einflussnahmen von interessierter Seite.


-


Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Aufgabe eine mögliche Kollision 
zwischen Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Inte
ressen Dritter, denen Sie sich verbunden fühlen, so unterrichten Sie darüber Ihren 
Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte, damit angemessen reagiert werden kann (z. B. 
Befreiung von Tätigkeiten im konkreten Einzelfall). 


-


Auch bei von Ihnen ausgeübten oder angestrebten Nebentätigkeiten muss eine 
klare Trennung zwischen der Arbeit und der Nebentätigkeit bleiben. Persönliche 
Verbindungen, die sich aus der Nebentätigkeit ergeben, dürfen die hauptberufliche 
Tätigkeit nicht beeinflussen. Verzichten Sie im Einzelfall auf die Nebentätigkeit. 


Bedenken Sie außerdem, dass bei Ausübung genehmigungspflichtiger, aber nicht 
genehmigter Nebentätigkeiten dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen dro
hen; dasselbe gilt bei Versäumnis von Anzeigepflichten.


-


Unabhängig davon schadet es früher oder später Ihrem Ansehen – und damit dem 
Ansehen des gesamten öffentlichen Dienstes –, wenn Sie im Konfliktfall Ihren pri
vaten Interessen den Vorrang gegeben haben. Das gilt in besonderem Maße, wenn 
Sie an einflussreicher Stelle tätig sind. Achten Sie in diesem Fall besonders darauf, 
nur jene Konditionen in Anspruch zu nehmen, die für vergleichbare Umstände 
abstrakt geregelt sind.


-


zu 6. 


Korruption kann nur verhindert und bekämpft werden, wenn sich jeder verant
wortlich fühlt und alle als gemeinsames Ziel die „korruptionsfreie Dienststelle“ 
verfolgen. Das bedeutet zum einen, dass alle Beschäftigten im Rahmen ihrer Auf
gaben dafür sorgen müssen, dass Außenstehende keine Möglichkeit zur unredli
chen Einflussnahme auf Entscheidungen haben.


-


-
-
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Das bedeutet aber auch, dass korrupte Beschäftigte nicht aus falsch verstandener 
Solidarität oder Loyalität gedeckt werden dürfen. Hier haben alle die Verpflich
tung, zur Aufklärung von strafbaren Handlungen beizutragen und die eigene 
Dienststelle vor Schaden zu bewahren. Ein „schwarzes Schaf“ verdirbt die ganze 
Herde. Beteiligen Sie sich deshalb nicht an Vertuschungsversuchen.


-


Für jede Dienststelle gibt es eine Ansprechperson für Korruptionsprävention. Sie 
sollten sich nicht scheuen, mit ihr zu sprechen, wenn das Verhalten von anderen 
Beschäftigten Ihnen konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür gibt, 
dass sie bestechlich sein könnten. Die Ansprechperson wird Ihren Wunsch auf 
Stillschweigen berücksichtigen und dann entscheiden, ob und welche Maßnahmen 
zu treffen sind. Ganz wesentlich ist allerdings, dass Sie einen Verdacht nur dann äu
ßern, wenn Sie nachvollziehbare Hinweise dafür haben. Es darf nicht dazu kommen, 
dass andere angeschwärzt werden, ohne dass ein konkreter Anhaltspunkt vorliegt.


-


zu 7.


Oftmals führen lang praktizierte Verfahrensabläufe dazu, dass sich Nischen 
bilden, in denen Korruption besonders gut gedeihen kann. Das können Verfah
ren sein, bei denen nur eine Person allein für die Vergabe von Vergünstigungen 
verantwortlich ist. Das können aber auch unklare Arbeitsabläufe sein, die eine 
Überprüfung erschweren oder verhindern.


-


Hier kann meistens eine Änderung der Organisationsstrukturen Abhilfe schaf
fen. Daher sind alle Beschäftigten aufgefordert, entsprechende Hinweise an 
die Organisatoren zu geben, um zu klaren und transparenten Arbeitsabläufen 
beizutragen.


-


Auch innerhalb von Arbeitseinheiten müssen Arbeitsabläufe so transparent ge
staltet werden, dass Korruption gar nicht erst entstehen kann.


-


Ein weiteres Mittel, um Gefahrenpunkte wirksam auszuschalten, ist das Rotieren 
von Personal. In besonders korruptionsgefährdeten Bereichen ist daher dieses Perso
nalführungsinstrument verstärkt einzusetzen. Dazu ist die Bereitschaft der Beschäf
tigten zu einem regelmäßigen Wechsel – in der Regel sollte die Verwendungsdauer 
fünf Jahre nicht überschreiten – der Aufgaben zwingend erforderlich, auch wenn 
dies im Regelfall mit einem höheren Arbeitsanfall (Einarbeitungszeit!) verbunden ist.


-
-
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zu 8. 


Wenn Sie in einem besonders korruptionsgefährdeten Bereich tätig sind, nutzen 
Sie die Angebote der Dienststelle, sich über Erscheinungsformen, Gefahrensitua
tionen, Präventionsmaßnahmen, strafrechtliche sowie dienst- oder arbeitsrecht
liche Konsequenzen von Korruption aus- und fortbilden zu lassen. Dabei werden 
Sie lernen, wie Sie selbst Korruption verhindern können und wie Sie reagieren 
müssen, wenn Sie korrumpiert werden sollen oder Korruption in Ihrem Arbeits
umfeld entdecken. Aus- und Fortbildung werden Sie sicher machen, mit dem 
Thema Korruption in der richtigen, gesetzestreuen Weise umzugehen.


Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen 
(Anlage 2 zur Richtlinie)


I.


Als Vorgesetzte und Behördenleitungen haben Sie eine Vorbildfunktion und Für
sorgepflicht für die Ihnen unterstellten Beschäftigten.


-


Ihr Verhalten, aber auch Ihre Aufmerksamkeit sind von großer Bedeutung für die 
Korruptionsprävention.


Sie sollten daher eine aktive, vorausschauende Personalführung und -kontrolle 
praktizieren. Insbesondere sollten Sie klare Zuständigkeitsregelungen und trans
parente Aufgabenbeschreibungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
eine angemessene Kontrolldichte sicherstellen.


-


Schwachstellen und Einfallstore für Korruption sind z. B.:
1. mangelhafte Dienst- und Fachaufsicht;
2. blindes Vertrauen gegenüber langjährigen Beschäftigten und 


spezialisierten Beschäftigten;
3. charakterliche Schwächen von Beschäftigten in korruptionsgefährdeten 


Bereichen;
4. negatives Vorbild von Vorgesetzten bei der Annahme von Präsenten;
5. ausbleibende Konsequenzen nach aufgedeckten Manipulationen; 


dadurch keine Abschreckung.
 


 


-
-


-
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Sie können solchen Schwachstellen durch folgende Maßnahmen begegnen:


1. Belehrung und Sensibilisierung


Sprechen Sie mit Ihren Beschäftigten in regelmäßigen Abständen anhand des 
„Verhaltenskodex gegen Korruption“ über die Verpflichtungen, die sich aus dem 
Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und aus den Vorschrif
ten zur Vermeidung von Interessenkollisionen ergeben.


-


2. Organisatorische Maßnahmen (im Rahmen Ihrer Befugnisse)


Achten Sie auf klare Definition und ggf. auf Einschränkungen der Entscheidungs
spielräume.


-


Erörtern Sie die Delegationsstrukturen, die Grenzen der Ermessensspielräume 
und die Notwendigkeit von Mitzeichnungspflichten.


Achten Sie in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten auf eine Flexibilisie
rung der Vorgangsbearbeitung nach numerischen oder Buchstabensystemen durch


-


a) kritische Überprüfung der Sachbearbeitung nach diesen Systemen;
b) Einzelzuweisung nach dem Zufallsprinzip oder
c) durch wiederholten Wechsel der Nummern- oder Buchstabenzuständig


keiten einzelner Personen.



Realisieren Sie – wenn irgend möglich – das Mehr-Augen-Prinzip auch in Ihrem 
Verantwortungsbereich. Eventuell bietet sich die Bildung von Arbeitsteams bzw. 
-gruppen an. Prüfen Sie, ob die Begleitung einzelner Beschäftigter durch weitere 
Bedienstete zu Ortsterminen, Kontrollen vor Ort usw. oder die Einrichtung von 
„gläsernen Büros“ für die Abwicklung des Besucherverkehrs geboten ist, damit 
Außenkontakte der Dienststelle nur nach dem Mehr-Augen-Prinzip wahrgenom
men werden. Wo sich das wegen der tatsächlichen Umstände nicht realisieren 
lässt, organisieren Sie Kontrollen – in nicht zu großen zeitlichen Abständen.


-


Setzen Sie personalwirtschaftliche Instrumente insbesondere bei Tätigkeiten mit 
schnell erlernbaren Fachkenntnissen konsequent ein:
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1. In besonders korruptionsgefährdeten Bereichen in der Regel Rotation nach 
einem Zeitraum von 5 Jahren.


2. Ein Verzicht auf Umsetzung im Ausnahmefall – z. B. bei Tätigkeiten mit 
langfristig erworbenem Sachverstand – erfordert eine schriftliche Begrün
dung und eine besonders gründliche Kontrolle des Arbeitsbereichs durch 
Vorgesetzte.


-


Ist in Ihrer Dienststelle die Zweierbelegung von Diensträumen nicht ungewöhn
lich, so nutzen Sie dies ebenfalls zur Korruptionsprävention in besonders korrup
tionsgefährdeten Arbeitsgebieten, z. B. durch sporadischen Wechsel der Raum
besetzungen (auch ohne Aufgabenänderung für die Beschäftigten).


-
-





3. Fürsorge


In besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten erfordert Korruptions
prävention auch eine erhöhte Fürsorge für Ihre Beschäftigten.





a) Berücksichtigen Sie stets die erhöhte Gefährdung Einzelner.
b) Auch der ständige Dialog ist ein Mittel der Fürsorge.
c) Beachten Sie dienstliche und private Probleme Ihrer Beschäftigten.
d) Sorgen Sie für Abhilfe z. B. durch Entbindung eines Mitarbeiters oder einer 


Mitarbeiterin von Aufgaben, wenn Ihnen Interessenkollisionen durch Ne
bentätigkeiten oder durch Tätigkeiten von Angehörigen bekannt werden.


-


e) Besondere Wachsamkeit ist bei erkennbarer Überforderung oder Unterfor
derung Einzelner geboten.


-


f) Ihre erhöhte Aufmerksamkeit verlangt es, wenn Ihnen persönliche Schwä
chen (z. B. Suchtprobleme, Hang zu teuren, schwer zu finanzierenden Hobbys) 
oder eine Überschuldung bekannt werden; Beschäftigte, deren wirtschaft
liche Verhältnisse nicht geordnet sind, sollen im Beschaffungswesen sowie 
auf Dienstposten, auf denen sie der Gefahr einer unlauteren Beeinflussung 
durch Dritte besonders ausgesetzt sind, nicht eingesetzt werden.


-





g) Schließlich müssen Sie auch bei offen vorgetragener Unzufriedenheit mit 
dem Dienstherrn besonders wachsam sein und versuchen, dem entgegen
zuwirken.
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4. Aufsicht; Führungsstil


Machen Sie sich bewusst, dass es bei Korruption keinen beschwerdeführenden Ge
schädigten gibt und Korruptionsprävention deshalb wesentlich von Ihrer Sensibilität 
und der Sensibilisierung Ihrer Beschäftigten abhängt. Sie erfordert aber auch Ihre 
Dienst- und Fachaufsicht – ohnehin Ihre Kernpflicht als Vorgesetzter. Ein falsch ver
standener kooperativer Führungsstil oder eine „laissezfaire“ Haltung können in be
sonders korruptionssensiblen Bereichen verhängnisvoll sein. Versuchen Sie deshalb,


-


-
-


a) die Vorgangskontrolle zu optimieren, indem Sie z. B. Kontrollmechanismen 
(Wiedervorlagen o. Ä.) in den Geschäftsablauf einbauen,


b) das Abschotten oder eine Verselbständigung einzelner Beschäftigter zu vermeiden,
c) dem Auftreten von Korruptionsindikatoren besondere Wachsamkeit zu schenken,
d) stichprobenweise das Einhalten vorgegebener Ermessensspielräume zu überprüfen, 
e) die Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Gespräche mit „Verwaltungs


kunden“ zu ermitteln.
-


Nutzen Sie das Fortbildungsangebot bei Lehrgängen zur Korruptionsprävention.


II.


1. Anzeichen für Korruption, Warnsignale


Trotzdem ist Korruption nicht auszuschließen.


Nach dem Ergebnis einer vom Bundeskriminalamt durchgeführten Experten
befragung ist korruptes Verhalten häufig mit Verhaltensweisen verbunden, die 
als Korruptionssignale gewertet werden können. Diese Wertung ist aber mit 
Unwägbarkeiten verbunden, weil einige der Indikatoren als neutral oder sogar 
positiv gelten, obwohl sie sich nachträglich als verlässliche Signale erwiesen 
haben.


-


Keiner der Indikatoren ist ein „Nachweis“ für Korruption. Wenn Ihnen aber auf
grund von Äußerungen oder Beobachtungen ein Verhalten auffällig erscheint, 
müssen Sie prüfen, ob das Auftreten eines Indikators zusammen mit den Umfeldbe
dingungen eine Korruptionsgefahr anzeigt.


-


-







24


Richtlinie zur Korruptionsprävention


1.1 Neutrale Indikatoren
a) auffallender und unerklärlich hoher Lebensstandard; aufwändiger 


Lebensstil; Vorzeigen von Statussymbolen;
b) auffällige private Kontakte zwischen Beschäftigten und Dritten (z. B. Ein


ladungen, Nebentätigkeiten, Berater- oder Gutachterverträge, Kapitalbe
teiligungen);


-
-


c) unerklärlicher Widerstand gegen eine Aufgabenänderung oder eine 
Umsetzung, insbesondere wenn sie mit einer Beförderung bzw. Gehalts
aufbesserung oder zumindest der Aussicht darauf verbunden wäre;


-


d) Ausübung von Nebentätigkeiten ohne entsprechende Genehmigung 
bzw. Anzeige;


e) atypisches, nicht erklärbares Verhalten (z. B. aufgrund eines bestehen
den Erpressungsverhältnisses bzw. schlechten Gewissens); aufkommen
de Verschlossenheit; plötzliche Veränderungen im Verhalten gegenüber 
Kollegen und Kolleginnen und Vorgesetzten;


-
-


f) abnehmende Identifizierung mit dem Dienstherrn oder den Aufgaben;
g) soziale Probleme (Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht u. Ä.);
h) Geltungssucht, Prahlen mit Kontakten im dienstlichen und privaten 


Bereich;
i) Inanspruchnahme von Vergünstigungen Dritter (Sonderkonditionen beim 


Einkauf, Freihalten in Restaurants, Einladungen zu privaten oder geschäft
lichen Veranstaltungen von „Verwaltungskunden“);


-


j) auffallende Großzügigkeit von Unternehmen (z. B. Sponsoring).


1.2 Alarmindikatoren
Außer diesen eher neutralen gibt es solche Indikatoren, die nach den Erfah
rungen des BKA charakteristisch für die Verwaltungskorruption sind und 
deshalb als „Alarmindikatoren“ eingestuft werden müssen.


-


Dienststelleninterne Indikatoren:
a) Umgehen oder „Übersehen“ von Vorschriften; Häufung „kleiner Unre


gelmäßigkeiten“; Abweichungen zwischen tatsächlichem Vorgangsab
lauf und späterer Dokumentation;


-
-


b) mangelnde Identifikation mit dem Dienstherrn oder den Aufgaben;
c) ungewöhnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare Begründung;
d) unterschiedliche Bewertungen und Entscheidungen bei Vorgängen mit 


gleichem Sachverhalt und verschiedenen antragstellenden Personen; 
Missbrauch von Ermessensspielräumen;


e) Erteilung von Genehmigungen (z. B. mit Befreiung von Auflagen) unter 
Umgehung anderer zuständiger Stellen;
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f) gezielte Umgehung von Kontrollen, Abschottung einzelner Aufgaben
bereiche;


-


g) Verheimlichen von Vorgängen;
h) auffallend kurze Bearbeitungszeiten bei einzelnen begünstigenden 


Entscheidungen;
i) Parteinahme für bestimmte antragstellende oder bietende Personen; 
j) Verharmlosung des Sparsamkeitsprinzips;
k) Versuche der Beeinflussung von Entscheidungen bei Aufgaben, die 


nicht zum eigenen Zuständigkeitsbereich gehören und bei denen Dritt
interessen von Bedeutung sind;


-


l) stillschweigende Duldung von Fehlverhalten, insbesondere bei rechts
widrigem Verhalten;


-


m) fehlende oder unzureichende Vorgangskontrolle dort, wo sie besonders 
notwendig wäre; zu schwach ausgeprägte Dienst- und Fachaufsicht;


n) Ausbleiben von Reaktionen auf Verdachtsmomente oder Vorkommnisse;
o) zu große Aufgabenkonzentration auf eine Person.


Indikatoren im Bereich der Außenkontakte:
a) auffallend entgegenkommende Behandlung von antragstellenden 


Personen;
b) Bevorzugung beschränkter Ausschreibungen oder freihändiger Verga


ben; auch Splitten von Aufträgen, um freihändige Vergaben zu ermögli
chen; Vermeiden des Einholens von Vergleichsangeboten;


-
-


c) erhebliche bzw. wiederholte Überschreitung der vorgesehenen Auf
tragswerte;


-


d) Beschaffungen zum marktunüblichen Preis; unsinnige Anschaffungen; 
Abschluss langfristiger Verträge ohne transparenten Wettbewerb mit 
für die Dienststelle ungünstigen Konditionen;


e) auffallend häufige „Rechenfehler“, Nachbesserungen in Leistungsver
zeichnissen;


-


f) Eingänge in Vergabesachen ohne Eingangsstempel (Eingang „über die 
persönliche Schiene“);


g) aufwändige Nachtragsarbeiten;
h) Nebentätigkeiten von Beschäftigten oder Tätigkeit ihrer Angehörigen 


für Firmen, die gleichzeitig Auftragnehmer oder Antragsteller der 
öffentlichen Verwaltung sind;


i) „kumpelhafter“ Umgangston oder auffallende Nachgiebigkeit bei Ver
handlungen mit Unternehmen;


-


j) Ausspielen von (vermeintlichen) Machtpositionen durch Unternehmen;
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k) häufige „Dienstreisen“ zu bestimmten Firmen (auffallend insbesondere 
dann, wenn eigentlich nicht erforderliche Übernachtungen anfallen);


l) „permanente Firmenbesuche“ von Unternehmen in der Dienststelle 
(bei bestimmten Entscheidungsträgern oder Sachbearbeitern) und Vor
sprache bestimmter Unternehmen nur dann, wenn Beschäftigte „ihrer“ 
Dienststelle anwesend sind;


 
-


m) Ausbleiben von Konflikten mit Unternehmen bzw. Antragstellern/
Antragstellerinnen dort, wo sie üblicherweise vorkommen. 


Nach der Forschungsarbeit des BKA macht die Liste dieser Indikatoren 
deutlich, dass die Merkmale insbesondere dann von Interesse sein können, 
wenn sich etwas außerhalb der üblichen Norm bewegt („unerklärlich“, „nicht 
nachvollziehbar“, „sich plötzlich verändernd“, „auffallend“). Als häufiges und 
hervorstechendes Warnsignal hebt es den typischerweise aufwändigen bzw. 
ungewöhnlich hohen Lebensstandard von Beschäftigten mit „Nebenver
diensten“ heraus, wozu auch das Vorzeigen entsprechender Statussymbole 
gehört. Understatement sei in diesen Täterkreisen weniger zu erwarten.


-


Als Warnsignale bezeichnen die vom BKA befragten Experten ferner An
deutungen im Kollegenkreis, Gerüchte von außen sowie anonyme Hinweise 
(z. B. von benachteiligten und dadurch in finanzielle Schwierigkeiten gera
tenen Unternehmen). Diese Signale würden noch deutlicher, wenn sie sich 
häufen und auf bestimmte Personen oder Aufgabenbereiche konzentrieren. 
Allerdings sei eine ständige Gewichtung und Analyse der „Gerüchteküche“ 
unabdingbar, um Missbrauch auszuschließen. Andererseits haben anonyme 
Hinweise vielfach den Anlass zu Ermittlungen gegeben, durch die dann tat
sächlich Korruption aufgedeckt wurde. 


-


-


-


2. Verdacht


Bei konkreten und nachvollziehbaren Anhaltspunkten für einen Korruptionsver
dacht müssen Sie sich unverzüglich mit der Ansprechperson für Korruptionsprä
vention beraten und die Personalverwaltung bzw. Behördenleitung informieren. 
Eventuell aber erfordern die Umstände auch, dass Sie selbst sofort geeignete 
Maßnahmen gegen eine Verschleierung ergreifen. Infrage kommen z. B.


-
-
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a) der Entzug bestimmter laufender oder abgeschlossener Vorgänge,
b) das Verbot des Zugangs zu Akten,
c) die Sicherung des Arbeitsraumes, der Aufzeichnungen mit dienstlichem 


Bezug oder der Arbeitsmittel (z. B. Computer und Disketten o. Ä.).


Das Maß und der Umfang der gebotenen Maßnahmen können sich nur nach den 
Umständen des Einzelfalles richten.


Bedenken Sie, dass Korruption kein „Kavaliersdelikt“ und Vertuschen auch Ihrem 
Ansehen schädlich ist.


Bei Verletzung Ihrer Pflichten können Sie sich eines Dienstvergehens schuldig 
und strafbar machen.





		Regelungen zur Integrität 

		2 Richtlinie der Bundesregierung zur  Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung

		1 Anwendungsbereich

		2 Feststellen und Analysieren besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete

		3 Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz

		4 Personal

		5 Ansprechperson für Korruptionsprävention 

		6 Organisationseinheit zur Korruptionsprävention 

		7 Sensibilisierung und Belehrung der Beschäftigten

		8 Aus- und Fortbildung

		9 Konsequente Dienst- und Fachaufsicht

		10 Unterrichtungen und Maßnahmen bei Korruptionsverdacht 

		11 Leitsätze für die Vergabe

		12 Antikorruptionsklausel, Verpflichtung von Auftragnehmern oder Auftragnehmerinnen nach dem Verpflichtungsgesetz

		13 Zuwendungen zu Gemeinschafts veranstaltungen und Gemeinschaftsein richtungen; Sponsoring

		14 Zuwendungsempfänger

		15 Besondere Maßnahmen

		16 Inkrafttreten

		Verhaltenskodex gegen Korruption (Anlage 1 zur Richtlinie)

		Leitfaden für Vorgesetzte und Behördenleitungen (Anlage 2 zur Richtlinie)
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3 


Empfehlungen zur  
Korruptionsprävention  
in der Bundesverwaltung


Die nachfolgenden Empfehlungen sind eine – nicht verbindliche – Umsetzungs
hilfe zur Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 
Bundesverwaltung (Richtlinie). Stand 9. Februar 2012


-


Inhaltsübersicht


Empfehlung zu Nr. 1 der Richtlinie: Anwendungsbereich
Empfehlung zu Nr. 2 der Richtlinie: Feststellen und Analysieren besonders 


korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete
Empfehlung zu Nr. 3 der Richtlinie: Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz
Empfehlung zu Nr. 4 der Richtlinie: Personal
Empfehlung zu Nr. 5 der Richtlinie: Ansprechperson für Korruptionsprävention
Empfehlung zu Nr. 6 der Richtlinie: Organisationseinheit zur Korruptions


prävention
-


Empfehlung zu Nr. 7 der Richtlinie: Sensibilisierung und Belehrung der 
Beschäftigten


Empfehlung zu Nr. 8 der Richtlinie: Aus- und Fortbildung
Empfehlung zu Nr. 9 der Richtlinie: Konsequente Dienst- und Fachaufsicht
Empfehlung zu Nr. 10 der Richtlinie: Unterrichtungen und Maßnahmen bei 


Korruptionsverdacht
Empfehlung zu Nr. 11 der Richtlinie: Leitsätze für die Vergabe
Empfehlung zu Nr. 12 der Richtlinie: Antikorruptionsklausel, Verpflichtung von 


Auftragnehmern oder Auftragnehmerinnen 
nach dem Verpflichtungsgesetz


Empfehlung zu Nr. 14 der Richtlinie: Zuwendungsempfänger
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in der Bundesverwaltung
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Empfehlung zu Nr. 15 der Richtlinie: Besondere Maßnahmen


Anlagen


1. Aufzeichnungen über Beschaffungen (Muster zu Nr. 11 der RL)
2. Niederschrift über die förmliche Verpflichtung (Muster zu Nr. 12.2 der RL)
3. Sinngemäße Anwendung der Korruptionspräventionsrichtlinie (Musterklausel)
4. Verhaltensstandards zur Korruptionsprävention (Musterklausel und Anlage)


Zu Nr. 1 der Richtlinie: 
Anwendungsbereich


Sinngemäß in Bezug auf Ziffer 1.2 bedeutet, dass die Richtlinie von den dort 
aufgeführten juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechtes 
anzuwenden ist, soweit die abweichende Rechtsform dem nicht entgegensteht.


Zu Nr. 2 der Richtlinie: 
Feststellen und Analysieren besonders korruptionsgefährdeter 
Arbeitsgebiete


1. Verfahren zur Feststellung besonders korruptionsgefährdeter 
Arbeitsgebiete


1.1 Zur Feststellung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete in 
einer Dienststelle werden alle Arbeitsgebiete auf ihre Korruptionsgefährdung 
untersucht. Vor Beginn der Feststellung sollen alle vorhandenen Informatio
nen über die verschiedenen Arbeitsplätze/Dienstposten und Tätigkeiten (z. B. 
Organisationspläne, Geschäftsverteilungspläne) ausgewertet werden, um einen 
möglichst umfassenden Überblick über den Untersuchungsbereich zu erhalten. 
Die Erhebung der für die Feststellung darüber hinaus erforderlichen Informa
tionen kann durch einen Fragebogen erfolgen. Die unten stehenden Merkmale 
für ein besonders korruptionsgefährdetes Arbeitsgebiet (s. u. Nr. 2) können ent
weder arbeitsplatz- bzw. dienstpostenbezogen oder aufgabenbezogen abgefragt 
werden. Nach Zusammenführung aller vorhandenen Daten trifft die untersu
chende Organisationseinheit die abschließende Feststellung der besonderen 
Korruptionsgefährdung. Die Ergebnisse sollen für die gesamte Dienststelle 
zusammengestellt und dokumentiert werden (z. B. in einem Risikoatlas).


-


-


-


-
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Eine ausführliche Hilfestellung zur Durchführung des Verfahrens enthält 
die Handreichung zur Feststellung besonders korruptionsgefährdeter Ar
beitsgebiete vom 4. Januar 2012.


-


1.2 Die Feststellung kann in zwei Schritten erfolgen. In einem ersten Schritt 
werden die Arbeitsgebiete festgestellt, bei denen durch entscheidungser
hebliches Verhalten von Beschäftigten Andere Vorteile von bedeutendem 
Wert erhalten (korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete). Ausgehend von den 
korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten werden in einem zweiten Schritt die 
besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete ermittelt.


-


2. Besonders korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete


2.1 Besonders korruptionsgefährdet ist in der Regel ein Arbeitsgebiet, 
a. bei dem durch entscheidungserhebliches Verhalten von Beschäftigten 


Andere bedeutende Vorteile erhalten können und


b. das mit mindestens einer der folgenden Tätigkeiten verbunden ist:


- Tätigkeiten, die mit häufigen Außenkontakten verbunden sind, vor 
allem durch Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten,


- Bewirtschaften von Haushaltsmitteln im größeren Umfang, Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen, Subventionen, Fördermitteln oder sons
tigen Zuwendungen,


-


- Erteilen von Auflagen, Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen 
und Ähnlichem, Festsetzen und Erheben von Gebühren,


- Bearbeiten von Vorgängen mit behördeninternen Informationen, die 
für Andere nicht bestimmt sind. 


Die obige Bestimmung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeits
gebiete ist nicht abschließend. Auch bei Nichtvorliegen der Merkmale 
kann in besonders gelagerten Fällen eine besondere Korruptionsgefahr 
gegeben sein.


-
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2.2 Die vorstehenden Kriterien sind in der Handreichung zur Feststellung beson
ders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete erläutert.


-


3. Risikoanalyse


3.1 Bei besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten soll 


- nach dem erstmaligen Feststellen der besonderen Korruptionsgefährdung, 


- nach organisatorischen oder verfahrensmäßigen Änderungen, 


- nach Änderungen der Aufgabeninhalte oder 


- nach spätestens fünf Jahren 


geprüft werden, ob eine Risikoanalyse durchzuführen ist. Hierzu werden für 
das jeweilige besonders korruptionsgefährdete Arbeitsgebiet die vorhandenen 
Sicherungen erfasst und deren Wirksamkeit kursorisch geprüft. 


3.2 Wird nach der kursorischen Prüfung ein Handlungsbedarf erkannt, wird eine 
Risikoanalyse durchgeführt. Hierzu werden für das jeweilige Arbeitsgebiet die 
einzelnen Arbeitsabläufe und Prozesse sowie die bestehenden Sicherungen im 
Hinblick auf das Korruptionsrisiko untersucht. Anschließend wird bewertet, ob 
für die Risiken in dem notwendigen Maße wirksame Sicherungen bestehen. Wird 
ein Handlungsbedarf festgestellt, ist zu prüfen, wie die Aufbau-, Ablauforganisa
tion und/oder die Personalzuordnung zu ändern sind. In diesem Fall enthält die 
Risikoanalyse Vorschläge und/oder die Anordnung zusätzlicher Maßnahmen.


-


Die für eine Risikoanalyse maßgeblichen Aspekte sind in Anlage 5 der 
Handreichung zur Feststellung besonders korruptionsgefährdeter Arbeits
gebiete aufgeführt.


-


Zu Nr. 3 der Richtlinie: 
Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz


1. Das Mehr-Augen-Prinzip als Maßnahme der Korruptionsprävention wird 
durch (Mit-)Prüfung und Kontrolle der Arbeitsergebnisse durch weitere Be
schäftigte realisiert. 


-
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2. Das Mehr-Augen-Prinzip wird insbesondere durch Regelungen zur Mitzeich
nung sichergestellt, die eine fachnahe Zweitprüfung vorsehen. Hierfür bieten 
sich in geeigneten Arbeitsbereichen IT-gestützte Arbeitsabläufe mit einher-
gehender Rollenverteilung (Workflows) an. Eine Mitzeichnung unter anderen 
fachlichen Aspekten oder lediglich unter Teilaspekten genügt dagegen den An
forderungen des Mehr-Augen-Prinzips nicht. Die entscheidungsbegründenden 
Unterlagen müssen für mitzeichnende Beschäftigte eine verständliche und 
hinreichende Informationsgrundlage für eine sachgerechte Prüfung bieten.


-


-


3. Sollte das Mehr-Augen-Prinzip ausnahmsweise nicht möglich sein, sollen ge
eignete und wirksame Ausgleichsmaßnahmen zur Korruptionsvorsorge (z. B. 
Verlagerung von Zuständigkeiten, besonders intensive Fach- und Dienstauf
sicht) getroffen werden.


-


-


Zu Nr. 4 der Richtlinie: 
Personal


1. Personalauswahl
Die für Personalangelegenheiten zuständige Organisationseinheit und die 
an einer Personalentscheidung beteiligten Vorgesetzten treffen bei der Be
setzung von besonders korruptionsgefährdeten Dienstposten und Arbeits
plätzen eine Prognose zum Grad der Korruptionsgefährdung der betroffenen 
Personen. Die Prüfung ist in der Regel auf die Bewertung von bekannt 
gewordenen Auffälligkeiten beschränkt, z. B.


-
-


- straf- oder disziplinarrechtliche Ermittlungen,


- interne Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts,


- Verschuldung, nicht geordnete wirtschaftliche Verhältnisse,


- soziale Probleme (z. B. Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht),


- auffällige Verhaltensweisen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen.


Soweit solche Umstände bekannt werden, scheidet eine Verwendung der sich 
bewerbenden Person auf einem besonders korruptionsgefährdeten Dienst
posten oder Arbeitsplatz solange aus, wie entsprechende Verfahren zur 
Überprüfung andauern bzw. der Verdacht nicht ausgeräumt ist.


-
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2. Begrenzung der Verwendungsdauer


Die Umsetzung der Rotation erfordert, dass die Verwendungsdauer der 
Beschäftigten in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten erfasst 
wird. Die Verwendungsdauer beginnt mit der tatsächlichen Übertragung der 
besonders korruptionsgefährdeten Tätigkeit.


3. Umsetzung Rotation


3.1 Rotation kann sowohl durch den Wechsel der betroffenen Beschäftigten 
(Personalrotation) als auch durch den Wechsel der besonders korruptions
gefährdeten Aufgabe (Aufgabenrotation) auf einen bzw. zu einem anderen 
Arbeitsplatz/Dienstposten erfolgen. Die den Beschäftigten neu zu übertra
genden Aufgaben können – aus anderen Gründen – wiederum besonders 
korruptionsgefährdet sein.


-


-


3.2 Sollte eine Rotation aus fachlichen oder (personal)wirtschaftlichen Grün
den (z. B. Mangel an Fachleuten) ausnahmsweise nicht möglich sein, sollen 
geeignete und wirksame Ausgleichsmaßnahmen zur Korruptionsvorsorge 
(z. B. Erweiterung des Mehr-Augen-Prinzips, Einführung von Teamarbeit, 
Verlagerung von Zuständigkeiten, besonders intensive Fach- und Dienstauf
sicht) getroffen werden.


-


-


4. Die Ansprechperson für Korruptionsprävention ist kontinuierlich zu beteiligen.


Zu Nr. 5 der Richtlinie: 
Ansprechperson für Korruptionsprävention


1. Die Ansprechperson für Korruptionsprävention soll förmlich bestellt wer
den. Ihre Bestellung soll in ihrem Zuständigkeitsbereich bekannt gemacht 
werden. Für die Ansprechperson soll eine Stellvertreterin oder ein Stellver
treter in gleicher Weise bestellt werden. 


-


-


2. Die Ansprechperson soll in Verdachtsfällen in der Regel keine eigenen Er
mittlungen anstellen.


-


3. Als Ansprechperson kommen auch anordnungsbefugte Beschäftigte in Betracht. 
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4. Zur Ansprechperson kann nicht bestellt werden, wer für Sicherheitsüberprüfun
gen nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zuständig ist.


-


5. Die Ansprechperson soll bei getrennter Aufgabenwahrnehmung mit den Be
schäftigten der Inneren Revision und den für die Umsetzung der Richtlinie 
verantwortlichen Beschäftigten zusammenarbeiten.


-


6. Die Dienststelle unterstützt die Ansprechperson bei ihrer Aufgabenwahr
nehmung (z. B. Einrichtung gesonderter elektronischer Postfächer, Bereit
stellen geeigneter Räumlichkeiten).


-
-


7. Richtet sich der Verdacht gegen Dienststellenleitungen des nachgeordneten Ge
schäftsbereichs, informiert die angesprochene Ansprechperson die Ansprech
person der obersten Bundesbehörde. Dies kann auch in geeigneten anderen 
Fällen geschehen.


-
-


Zu Nr. 6 der Richtlinie: 
Organisationseinheit zur Korruptionsprävention


Nach jeder Prüfung sollen die wesentlichen Prüfergebnisse in einer Schlussbe
sprechung mit den geprüften Organisationseinheiten erörtert werden.


-


Zu Nr. 7 der Richtlinie: 
Sensibilisierung und Belehrung der Beschäftigten


1. Die aktive, vorausschauende Personalführung und -kontrolle kann auch der 
Sensibilisierung der Beschäftigten dienen.


2. Die regelmäßige Sensibilisierung der Beschäftigten kann insbesondere bei 
besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten auch zum Bestandteil 
von Mitarbeitergesprächen werden.
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Zu Nr. 8 der Richtlinie: 
Aus- und Fortbildung


Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Korruptionsprävention sollen 
insbesondere darauf ausgerichtet werden, der dort genannten Zielgruppe die 
erforderlichen Kenntnisse


- zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Nummern 2, 3, 5 bis 7 und 9 der 
Richtlinie und


- für das Herstellen eines Praxisbezugs im Dienstalltag


zu vermitteln.


Dabei soll die Schulung der Vorgesetzten diese fachlich in die Lage versetzen, ihrer 
Vorbild- und Kontrollfunktion gerecht zu werden. Beschäftigte in besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsbereichen und deren Vorgesetzte sind zudem 
ebenen gerecht mit den spezifischen Risiken der Korruption vertraut zu machen. 


Hierzu erarbeiten die in den Ressorts zuständigen Stellen zeitliche, organisato
rische und inhaltliche Vorgaben für eine systematische und ebenengerechte 
Schulung in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen. Dabei sollen die 
Verantwortlichkeiten der beteiligten Dienststellen eindeutig festgelegt und 
abgegrenzt werden. 





Zu Nr. 9 der Richtlinie: 
Konsequente Dienst- und Fachaufsicht


1. Tritt in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten ausnahmsweise 
eine Verwendungsdauer von mehr als fünf Jahren auf (vgl. hierzu Empfeh
lung zu Nr. 4), soll die Dienst- und Fachaufsicht besonders intensiv ausgeübt 
werden. Hierzu gehört die regelmäßige Thematisierung korruptionsrelevan
ter Aspekte der Tätigkeit zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten und die 
vermehrte stichprobenartige Überprüfung von Vorgängen unter dem Blick
winkel der Korruptionsprävention. Bei Behörden des Geschäftsbereichs soll 
auch eine Überprüfung vor Ort stattfinden. Zusammen mit der Ansprech
person für Korruptionsprävention sollen zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen 
erörtert und umgesetzt werden. 


-


-


-


-
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2. Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, für welche die 
Richtlinie sinngemäß gilt, sollen in den Informationsaustausch der Ministe
rien mit ihrem jeweiligen nachgeordneten Bereich in geeigneter Weise und 
geeignetem Umfang einbezogen werden.


-


3. Im Falle einer Aufgabenübertragung auf eine nachgeordnete Behörde er
streckt sich die Dienst- und Fachaufsicht durch die vorgesetzte Dienstbehörde 
auch auf die konsequente Durchführung von Maßnahmen zur Korruptions
prävention. Hierbei sind die „Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der 
Bundesministerien über den Geschäftsbereich“ zu beachten.


-


-


Zu Nr. 10 der Richtlinie: 
Unterrichtungen und Maßnahmen bei Korruptionsverdacht


Wenn es nachvollziehbare Anhaltspunkte oder Hinweise für eine Korruptions
straftat gibt, sollte frühzeitig Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen 
werden, um zu klären, ob ein durch Tatsachen begründeter Verdacht besteht. 
Ggf. sollten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weitere behördenin
terne Ermittlungen erfolgen. Der beteiligte Personenkreis ist dabei möglichst 
klein zu halten.





-


Zu Nr. 11 der Richtlinie: 
Leitsätze für die Vergabe


1. Die Kontrolle der Vergabe öffentlicher Aufträge auf unzulässige Einflussfak
toren wird erheblich erleichtert, wenn – statt der vollständigen Vergabeak
te – Aufzeichnungen geprüft werden können, die die wesentlichen Elemente 
einer Vergabe einschließlich des zeitlichen Ablaufs nach einem einheitlichen 
Schema wiedergeben. Daher sollten die Dienststellen – unabhängig von den 
Vorgaben des Vergaberechts – solche Aufzeichnungen führen (z. B. Muster – 
Anlage 1). Die Aufzeichnung kann auch in elektronischer Form generiert 
werden. Die Dienststellen entscheiden, ab welchen Auftragswerten sie solche 
Aufzeichnungen führen.


-
-


2. Die Dienststelle sorgt dafür, dass die Gründe, die ein Abweichen vom Vor
rang der öffentlichen Ausschreibung beziehungsweise des offenen Verfah
rens rechtfertigen, in jedem Einzelfall aktenkundig gemacht werden. 


-
-
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Zu Nr. 12 der Richtlinie: 
Antikorruptionsklausel, Verpflichtung von Auftragnehmern 
oder Auftragnehmerinnen nach dem Verpflichtungsgesetz


1. Wird eine Antikorruptionsklausel verwendet, sollten potenzielle Bieter be
reits in den Ausschreibungsunterlagen deutlich darauf hingewiesen werden, 
dass der Vertrag eine solche Klausel enthalten wird.


-


2. Eine Verpflichtung ist nur bei Personen erforderlich, die nicht bereits 
Amtsträger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB sind. Beschäftigte von pri
vatrechtlich organisierten Einrichtungen, die bei der Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben derart staatlicher Steuerung unterliegen, dass sie bei 
einer Gesamtbewertung der sie kennzeichnenden Merkmale gleichsam als 
„verlängerter Arm“ des Staates angesehen werden können, sind Amtsträger 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c StGB. 


-


3. Im Übrigen bestimmt sich eine „Mitwirkung privater Unternehmen bei der 
Ausführung von Aufgaben der öffentlichen Hand“ nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 des Verpflichtungsgesetzes. Ist unsicher, ob eine Person bereits Amtsträger 
ist oder verpflichtet werden kann, soll eine Verpflichtung (vorsorglich) erfol
gen.


-


4. Verpflichtet werden sollen externe Personen, die aufgrund eines Auftrags 
für die Dienststelle tätig sind und für bestimmte Sachaufgaben, etwa als 
Gutachter oder Mitglied eines Beratungsgremiums, herangezogen werden 
(vgl. Anlage 2). Nicht zu verpflichten sind dagegen Beschäftigte externer 
Firmen, die bei einer Dienststelle handwerkliche Arbeiten verrichten, oder 
die Dienststelle mit Sachmitteln beliefern. 


5. Welche (Dienst-)Stelle für die Verpflichtung zuständig ist, bestimmt sich 
nach § 1 Abs. 4 des Verpflichtungsgesetzes: Behörde im Sinne des § 1 Abs. 4 
Nr. 1 des Verpflichtungsgesetzes ist die (Dienst-)Stelle, für die im Ergebnis die 
Leistung erbracht werden soll. Die Verpflichtung soll von der Organisations
einheit vorgenommen werden, die die externe Person beauftragt.


-
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Zu Nr. 14 der Richtlinie: 
Zuwendungsempfänger


1. Sofern Nr. 14.1 der Richtlinie im Rahmen institutioneller Förderungen die 
sinngemäße Anwendung der Richtlinie vorsieht, d. h., wenn durch Haus
haltsrecht die Anwendung des Vergaberechts vorgesehen ist, soll die Muster
klausel (Anlage 3) verwendet werden. 


-
-


2. Wird im Rahmen institutioneller Förderungen durch Haushaltsrecht nicht 
die Anwendung des Vergaberechts aufgegeben, soll der Zuwendungsemp
fänger durch besondere Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid bzw. 
durch Vereinbarung im Zuwendungsvertrag zur Einhaltung von Verhaltens
standards (Anlage 4) verpflichtet werden.


-


-


3. Im Rahmen des Zuwendungsverhältnisses soll der Zuwendungsgeber die tat
sächliche Umsetzung dieser Vorgaben prüfen und sicherstellen. Die Zuwen
dungsempfänger sollen die konkrete Umsetzung im Sachbericht schildern.


-
-


Zu Nr. 15 der Richtlinie: 
Besondere Maßnahmen


Bei juristischen Personen des Privatrechts, an denen der Bund mehrheitlich und 
unmittelbar beteiligt ist, sollen die beteiligungsführenden Stellen des Bundes im 
Rahmen der ihnen unter Berücksichtigung der Rechtsform und der Beteiligungs
verhältnisse zustehenden Einflussmöglichkeiten auf die sinngemäße Anwendung 
der Richtlinie zur Korruptionsprävention und, wenn dies nicht möglich ist, auf 
sonstige geeignete Maßnahmen zur Korruptionsprävention hinwirken.


-
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Anlage 1   Aufzeichnungen über Beschaffungen (Muster zu Nr. 11 der RL) 
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Anlage 2   Niederschrift über die förmliche Verpflichtung (Muster zu Nr. 12.2 der RL) 
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Anlage 3    Musterklausel  


Sinngemäße Anwendung der Korruptionspräventionsrichtlinie 


„Der Zuwendungsempfänger [Name der Institution] wird verpflichtet, die als 
Anlage beigefügte Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention 
in der Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004 sinngemäß anzuwenden. Um eine 
Zweckentfremdung der Mittel und die Beeinflussung des Geschäftsbetriebs durch 
Korruption zu vermeiden, trifft der Zuwendungsempfänger die geeigneten per
sonellen und organisatorisch-administrativen Maßnahmen. Bei Anhaltspunkten 
auf Veruntreuung von Geldern, Korruptionsstraftaten oder anderen Verstößen 
gegen die Zweckbestimmung der Zuwendung ist das Bundesministerium … zu 
informieren und sind Prüfungen zu ermöglichen.“


-


Anlage 4    Musterklausel  


Verhaltensstandards zur Korruptionsprävention


„Der Zuwendungsempfänger [Name der Institution] wird verpflichtet, die als 
Anlage beigefügten Verhaltensstandards einzuhalten. Um eine Zweckentfrem
dung der Mittel und die Beeinflussung des Geschäftsbetriebs durch Korruption 
zu vermeiden, trifft der Zuwendungsempfänger die geeigneten personellen und 
organisatorisch-administrativen Maßnahmen. Bei Anhaltspunkten auf Verun
treuung von Geldern, Korruptionsstraftaten oder anderen Verstößen gegen die 
Zweckbestimmung der Zuwendung ist das Bundesministerium … zu informieren 
und sind Prüfungen zu ermöglichen.“


-


-
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Verhaltensstandards zur Korruptionsprävention  noch Anlage 4


Die folgenden Verhaltensstandards sollen Ihnen als Zuwendungsempfänger der 
Bundesrepublik Deutschland helfen, Korruption in Ihrem Bereich zu verhindern.


1. Wickeln Sie Ihre sämtlichen Geschäfte integer und verantwortlich ab. Ge
s talten Sie Ihre Geschäftsabläufe transparent, indem Sie beispielsweise Zu
ständigkeiten eindeutig regeln, (kurze) Berichte/Mustervermerke vorschrei
ben und Vorgänge dokumentieren und archivieren. Sorgen Sie dafür, dass 
Ihr Handeln und Ihre Beweggründe verständlich und nachvollziehbar sind.



-


-


2. Erfüllen Sie Ihre Vereinbarungen und Verträge und beachten Sie dabei die 
geltenden Rechtsvorschriften einschließlich derjenigen des Haushaltsrechts. 


3. Stellen Sie fest, welche spezifischen Bereiche in Ihrem Aufgabenbereich 
(abstrakt) die größten Risiken für Korruption enthalten. Ergreifen Sie dort 
spezielle organisatorische Schutzmaßnahmen (z. B. Beachtung des Mehr
Augen-Prinzips; Verpflichtung der Beschäftigten, Gegenzeichnungen ein
zuholen; besonders sorgfältige Auswahl und Betreuung der Beschäftigten; 
Personal- oder Aufgabenrotation möglichst nach maximal fünf Jahren).


-
-


4. Verbieten Sie ausdrücklich das Anbieten, Geben, Annehmen oder Verlangen 
von Bestechungsgeldern in jeglicher Form, den Rückfluss von Teilen einer 
vertraglichen Zahlung („Kickback“) und das Nutzen anderer Wege, um Leis
tungen, auf die kein Anspruch besteht, zu erlangen oder zu erbringen.


-


5. Verbieten Sie ausdrücklich das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, 
Bewirtungen und Vergünstigungen, soweit diese Handlungen oder Unterlas
sungen beeinflussen sollen und den Rahmen vernünftiger und angemesse
ner Aufwendungen überschreiten.


-
-


6. Leisten Sie weder direkte noch indirekte Spenden an Parteien, Organisatio
nen oder politisch tätige Einzelpersonen, um damit Vorteile für eigene 
Zwecke oder zugunsten von Angehörigen, Freunden, Partnern oder Bekann
ten zu erzielen; das gilt auch für Ihre Beschäftigten.





-
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7. Unterstützen Sie die Einhaltung dieser Verhaltensstandards seitens der 
zuständigen Führungskräfte. Stellen Sie im Rahmen Ihrer Verantwortung 
sicher, vor allem bei der Ausübung Ihrer Kontrolltätigkeit, dass diese Verhal
tensstandards eingehalten werden.


-


8. Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Beschäftigten allgemein und gege
benenfalls zusätzlich bedarfsorientiert und arbeitsplatzbezogen. Sie und Ihre 
Beschäftigten – einschließlich der Führungskräfte – sollten die Möglichkeit 
zur Teilnahme an Schulungen nutzen.


-


9. Stellen Sie durch regelmäßige, konsequente Kontrollen sicher, dass die Maß
nahmen zur Korruptionsprävention greifen.


-


10. Ermutigen Sie Ihre Beschäftigten bzw. die an einem Projekt mitwirkenden 
Personen, Anzeichen korrupten Verhaltens so früh wie möglich zu melden. 
Hieraus dürfen ihnen keine Nachteile erwachsen, wenn es sich um einen 
begründeten Verdacht handelt. Es ist sicherzustellen, dass vertrauliche 
Bedenken mitgeteilt und Zuwiderhandlungen/Verstöße angezeigt werden 
können.


11. Informieren Sie den Zuwendungsgeber (das für Sie zuständige Bundesmi
nisterium) bei Anhaltspunkten auf Veruntreuung von Geldern oder anderen 
auf Korruption beruhenden Handlungen.





12. Weisen Sie Ihre Beschäftigten ausdrücklich darauf hin, dass jede Form von 
Korruption verboten ist. Verpflichten Sie Ihre Beschäftigten auf die Einhal
tung dieser Grundsätze.





13. Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder 
dulden noch unterstützen. 
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4 


Rundschreiben zum Verbot der 
Annahme von Belohnungen 
oder Geschenken


Rundschreiben zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken  
in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004 (gem. § 70 BBG; § 10 BAT/BAT-
O; § 12 MTArb/MTArb-O, § 19 SG), Fundstelle: GMBl. 2004 S. 1074 ff.


I. Grundsatz


Beschäftigte des öffentlichen Dienstes (weiter Begriff, dazu zählen auch Soldatinnen 
und Soldaten, Berufssoldatinnen und -soldaten im Ruhestand sowie Ruhestands
beamtinnen und -beamte) müssen bereits jeden Anschein vermeiden, im Rahmen 
ihrer Amtsführung für persönliche Vorteile empfänglich zu sein. Deshalb dürfen Be
lohnungen oder Geschenke in Bezug auf das Amt oder die dienstliche Tätigkeit nicht 
angenommen werden (§ 70 BBG, § 10 BAT/BAT-O, § 12 MTArb/MTArb-O, § 19 SG).


-


-


Ausnahmen kann es nur in Fällen geben, in denen eine Beeinflussung der 
Beschäftigten nicht zu befürchten ist. Ausnahmen bedürfen grundsätzlich der 
vorherigen Zustimmung des Dienstherrn oder des Arbeitgebers gemäß Ziffer III. 
Die Annahme von Bargeld — gleich in welcher Summe — ist grundsätzlich nicht 
genehmigungsfähig und hat daher auf jeden Fall zu unterbleiben.


Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben dem Dienstherrn oder dem Ar
beitgeber unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen, wenn ihnen Belohnun
gen oder Geschenke in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit angeboten wurden.


-
-


4
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II. Belohnungen oder Geschenke


Belohnungen und Geschenke sind alle Zuwendungen, auf die Beschäftigte keinen 
Rechtsanspruch haben und die sie materiell oder auch immateriell objektiv besser 
stellen (Vorteil). Hierzu zählen auch Vorteile, die Dritten (insbesondere Angehö
rigen, Bekannten, dem eigenen Sportverein etc.) zugewendet werden, wenn sie 
bei den Beschäftigten zu einer Ersparnis führen oder wenn sie Beschäftigte in 
irgendeiner Weise tatsächlich besser stellen.


-


Neben Geldzahlungen und Sachwerten kommen dafür auch alle anderen Leistun
gen in Betracht. Das sind beispielsweise:


-


- die Möglichkeit, Gegenstände zu gebrauchen oder zu verbrauchen 
(Kraftfahrzeuge, Baumaschinen, Benzin o. Ä.);


- Gutscheine, Frei oder Eintrittskarten, Fahrscheine oder Flugtickets;


- Vergünstigungen bei Privatgeschäften, wie zinslose oder zinsgünstige Darle
hen, Vermittlung von Einkaufsmöglichkeiten zu Vorzugspreisen, Beteiligung 
an Lieferungen für eine Behörde etc.;


-


- Vermittlung und/oder Gewährung von Nebentätigkeiten oder einer Tätigkeit 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (vgl. hierzu auch §§ 64 bis 66 BBG bzw. 
§ 20 SG sowie § 69a BBG bzw. § 20a SG);


- Einladungen mit Bewirtungen;


- kostenlose oder -günstige Gewährung von Unterkunft;


- Einladung oder Mitnahme zu Informations-, Repräsentations- und Urlaubs
reisen oder deren Bezahlung;





- erbrechtliche Begünstigungen (Vermächtnis oder Erbeinsetzung); Preisverleihun
gen etc., soweit sie nicht seitens des Dienstherrn bzw. des Arbeitgebers erfolgen.


-


In Bezug auf das Amt ist ein Vorteil gewährt, wenn nach den Umständen des 
Falles die Vorteilsgeberin oder der Vorteilsgeber sich davon leiten lässt, dass 
die Beschäftigten ein bestimmtes Amt bekleiden oder bekleidet haben. Für die 
Annahme von Geschenken z. B. aus dem Kreis der Beschäftigten im üblichen 
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Rahmen (aus Anlass des Geburtstages, eines Dienstjubiläums etc.) ist deshalb 
keine Zustimmung erforderlich.


Eine Annahme des Geschenkes oder der Belohnung liegt schon in jedem privaten 
oder dienstlichen Be- oder Ausnutzen. Dazu zählt auch, wenn der Vorteil unmittel
bar an Dritte weiterverschenkt oder einer karitativen Einrichtung gespendet wird.


-


Die Annahme muss nicht ausdrücklich erklärt werden. Es reicht auch schlüssi
ges Verhalten.


-


III. Ausdrückliche Zustimmung zur Ausnahme vom Verbot 
der Annahme von Belohnungen und Geschenken


Um bereits den bloßen Anschein zu vermeiden, für persönliche Vorteile emp
fänglich zu sein, haben die Beschäftigten vor der Annahme von Geschenken oder 
Belohnungen die Zustimmung auf dem Dienstweg bei der zuständigen Stelle un
verzüglich zu beantragen. Ist dieses aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, ist 
die Genehmigung der Annahme nachträglich zu beantragen. Dies gilt vor allem, 
wenn die Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden konnte, insbesondere 
die Gewährung des Vorteils nicht absehbar war.


-


-


Die Zustimmung zur Annahme ist schriftlich oder elektronisch zu beantragen. 
Angaben nach reisekostenrechtlichen Regelungen, d. h. im Dienstreiseantrag oder 
im Antrag auf Kostenerstattung einer Dienstreise, ersetzen nicht einen Antrag auf 
Zustimmung zur Annahme.


Eine Zustimmung nach § 70 BBG/§ 19 SG entbindet nicht von Angaben nach reise
kostenrechtlichen Regelungen (wie z. B. über kostenlose Verpflegung).


- 


Die Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung ist grundsätzlich ausdrück
lich und für jeden Einzelfall gesondert zu treffen. Sie hängt von den konkreten 
Umständen ab und ist schriftlich oder elektronisch zu übermitteln. Dabei vermag 
allein die Tatsache, dass außerhalb der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft, die Annahme bestimmter Vorteile üblich 
ist, eine Zustimmung zur Annahme nicht zu rechtfertigen.


-


Die Zustimmung ist insbesondere zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass durch 
die Annahme die objektive Amtsführung der Beschäftigten beeinträchtigt oder bei 
Dritten der Eindruck der Befangenheit oder Käuflichkeit erweckt werden kann.
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Grundsätzlich steht es im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Dienst
behörde, die Zustimmung unter Auflagen zu erteilen. Sofern ein zugewendeter 
Vorteil dienstlich genutzt werden kann, soll die Zustimmung unter der Auflage 
der ausschließlichen dienstlichen Nutzung erfolgen. Bei Ehrungen, Auszeich
nungen, Preisverleihungen etc., die mit einer Zuwendung verbunden sind, soll die 
Zustimmung unter der Auflage erteilt werden, den geldwerten Vorteil ganz oder 
teilweise der Bundeskasse oder gemeinnützigen Zwecken außerhalb der Verwal
tung zuzuführen.


-


-


-


Wird die nachträgliche Genehmigung abgelehnt, ist der Vorteil in der Regel 
zurückzugeben. Wenn die Rückgabe unmöglich ist, soll die Ablehnung mit der 
Aufforderung verbunden werden, den für diesen Vorteil durch die zuständige 
Stelle festgesetzten üblichen Preis, abhängig vom Sachverhalt des Einzelfalls, an 
die Vorteilsgeberin oder den Vorteilsgeber zu zahlen oder die Summe an soziale 
Einrichtungen zu spenden.


Die Versagung der Zustimmung oder der nachträglichen Genehmigung ist ausnahms
weise mit der Aufforderung zu versehen, den Vorteil oder den entsprechenden finan
ziellen Gegenwert unverzüglich dem Dienstherrn oder Arbeitgeber abzuliefern, wenn 


-
-


– den Beschäftigten der Vorteil offensichtlich als Repräsentanten des Dienst
herrn oder Arbeitgebers überreicht worden ist oder 


-


– die gebotene Aufforderung zur Rückgabe an die Vorteilsgeberin oder den 
Vorteilsgeber nur unterbleibt, weil


• die Rückgabe als Verstoß gegen die allgemeinen Regeln des gesellschaftli
chen Umgangs oder der Höflichkeit aufgefasst werden würde oder


-


• die Vorteilsgeberin oder der Vorteilsgeber die Rücknahme verweigert hat 
oder mit großer Wahrscheinlichkeit verweigern wird oder


• die Rücksendung mit einem Aufwand verbunden wäre, der zum objektiven 
Wert des Vorteils außer Verhältnis steht.


Es wird empfohlen, die Vorteilsgeberin oder den Vorteilsgeber von der Abliefe
rung des Vorteils an den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu unterrichten.


-
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IV. Stillschweigende Zustimmung zu Ausnahmen vom Verbot 
der Annahme von Belohnungen oder Geschenken


Ausnahmsweise kann in folgenden besonders gelagerten Fällen von einer still
schweigend erteilten Zustimmung ausgegangen werden:


-


- bei der Annahme von geringfügigen Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 
25,- Euro (z. B. Reklameartikel einfacher Art wie Kugelschreiber, Schreibblocks, 
Kalender). Entscheidend ist der Verkehrswert in der Bundesrepublik Deutsch
land. In diesem Fall besteht jedoch gegenüber dem Dienstherrn oder Arbeitge
ber eine Anzeigepflicht. Anzuzeigen sind der Gegenstand, der geschätzte Wert 
des Gegenstandes, der Anlass der Zuwendung und von wem der Gegenstand 
gewährt wurde.


-
-


- bei Bewirtungen durch Einrichtungen der öffentlichen Hand oder von Zuwen
dungsempfängern, die überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert werden.


-


- bei der Teilnahme an Bewirtungen durch Private aus Anlass oder bei Gelegen
heit dienstlicher Handlungen, Besprechungen, Besichtigungen oder derglei
chen, wenn sie üblich und angemessen sind oder wenn sie ihren Grund in den 
Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit haben, denen sich auch Angehörige 
des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung ihrer besonderen Verpflich
tung zur objektiven Amtsführung nicht entziehen können, ohne gegen gesell
schaftliche Formen zu verstoßen. Dies gilt nicht, wenn die Bewirtung nach Art 
und Umfang einen nicht unerheblichen Wert darstellt, wobei sich der Maßstab 
im Einzelfall auch an der amtlichen Funktion der Beschäftigten ausrichtet.


-
-


-
-


- bei Bewirtungen anlässlich allgemeiner Veranstaltungen, an denen Beschäftig
te im dienstlichen Auftrag oder mit Rücksicht auf die durch die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben auferlegten gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnehmen (z. B. 
Einführung und/oder Verabschiedung von Amtspersonen, offizielle Empfänge), 
wenn der Rahmen des allgemein Üblichen und Angemessenen nicht über-
schritten wird.


-


- bei geringfügigen Dienstleistungen, die die Durchführung eines Dienstgeschäftes 
erleichtern oder beschleunigen (z. B. Abholung mit einem Wagen vom Bahnhof).


Die stillschweigende Zustimmung kann im Einzelfall durch die zuständige Stelle 
widerrufen werden, wenn durch die Annahme derartiger Vorteile der Eindruck 
der Bevorzugung Einzelner oder der Befangenheit entstehen könnte.
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V. Rechtsfolgen bei Verstoß


Der Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken 
stellt zum einen ein Dienstvergehen bzw. eine Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten dar, so dass


- Beamtinnen und Beamten disziplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis,


- Ruhestandsbeamtinnen und -beamten disziplinarische Maßnahmen bis zur 
Aberkennung des Ruhegehalts,


- Berufssoldatinnen und -soldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit dis
ziplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienstverhältnis,


-


- Berufssoldatinnen und -soldaten im Ruhestand sowie früheren Soldatinnen 
und Soldaten, die als Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand gelten, diszipli
narische Maßnahmen bis zur Aberkennung des Ruhegehalts sowie


-


- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Auszubildenden arbeitsrechtliche 
Sanktionen bis zur außerordentlichen Kündigung drohen.


Entsteht dem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Zusammenhang mit einem 
Verstoß gegen die Regelungen des Verbots der Annahme von Belohnungen oder 
Geschenken ein wirtschaftlicher Nachteil, sind die betroffenen Beschäftigten 
zu Schadensersatz verpflichtet (vgl. § 78 BBG, § 14 BAT/BAT-O, § 11a MTArb/
MTArb-O, § 24 SG). Unabhängig von eventuellen Schadensersatzansprüchen 
kann der Dienstherr oder Arbeitgeber einen Anspruch auf Herausgabe der 
Vorteile haben.


Zum anderen können Beschäftigte bei Verstoß gegen das Verbot der Annahme 
von Belohnungen oder Geschenken strafrechtlich verurteilt werden


- wegen Vorteilsannahme zu einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder zu einer 
Geldstrafe, wenn sie für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten fordern, sich versprechen lassen oder annehmen (vgl. § 331 Abs. 1 StGB),
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- wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder zu einer 
Geldstrafe, wenn sie einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, dass sie eine Dienst
handlung vorgenommen haben oder künftig vornähmen und dadurch ihre 
Dienstpflicht verletzt haben oder verletzen würden (vgl. § 332 Abs. 1 StGB),


-


- in besonders schweren Fällen der Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe bis zu 
zehn Jahren (vgl. § 335 Abs. 1 Nr. 1 StGB).


VI. Ergänzende Anordnungen


Die obersten Dienstbehörden können ergänzende bzw. weitergehende Anordnun
gen treffen, insbesondere um speziellen Gegebenheiten in ihren Bereichen oder 
einzelnen Verwaltungszweigen gerecht zu werden.


-


VII. Schlussbestimmungen


Die Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern — II A 1 — 21 263 — 
352/61 — vom 25. Januar 1962 (GMBI. 1962 S. 120 ff.), D I 1 — 210 170/1 vom 
10. März 1977 und — D 1 1 — 210 170/1 vom 24. November 1981 treten außer Kraft.
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Textbausteine für Ablehnungen


Teilweise erscheint es Beschäftigten des öffentlichen Dienstes schwierig, eine Einladung 
oder ein Geschenk in angemessener Form abzulehnen. Zur Unterstützung werden die 
nachfolgenden Textbausteine angeboten, die auf den jeweiligen Einzelfall angepasst wer
den können. 


- 


Einladung zu Festlichkeiten


Für Ihre Einladung zu … danke ich Ihnen.


Das/Die/Der [Name der Institution] versteht sich auch als moderne, kundenorientierte 
Verwaltung. Hierzu bedarf es keiner besonderen Anerkennung. Trotzdem danke ich für 
den mit der Einladung verbundenen Ausdruck der Zufriedenheit.


Ich bitte jedoch um Verständnis, dass ich zur Wahrung der Neutralität des Öffentlichen 
Dienstes gehalten bin, jeden Anschein der Beeinflussung von vornherein zu vermeiden, der 
durch eine Teilnahme entstehen könnte. Da der Charakter Ihrer Veranstaltung wesentlich 
durch das festliche Programm geprägt ist, kann ich Ihrer Einladung nicht nachkommen.


Ich wünsche Ihnen am … eine gelungene Veranstaltung.


Einladung zu Präsentationen 


Für Ihre Einladung zu … danke ich Ihnen.


Wie Sie wissen, ist der Öffentliche Dienst zur Neutralität verpflichtet. Deshalb bin ich 
gehalten, von vornherein jeden Anschein der Beeinflussung zu vermeiden, der durch die 
Teilnahme an einer über eine reine Informationsveranstaltung hinausgehenden Präsenta
tion entstehen könnte.


-


Da der Charakter Ihrer Veranstaltung wesentlich durch das Beiprogramm geprägt ist, bitte 
ich um Verständnis, dass es mir nicht möglich ist, Ihrer Einladung nachzukommen.


Gleichwohl bin ich an weiteren Informationen über … interessiert und bitte Sie, mich in 
Ihrem Verteiler zu belassen.
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Übergabe von Geschenken


Verbindlicher Einleitungssatz (je nach Gelegenheit): z. B.
Wieder geht ein Jahr zu Ende, in dem wir gut zusammengearbeitet haben. / Gerade haben 
wir erfolgreich ein gemeinsames Projekt beendet.


Für die damit verbundene Übersendung der/des … danke ich Ihnen. Wie Sie wissen, ist der 
Öffentliche Dienst zur Neutralität verpflichtet. Deshalb dürfen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter grundsätzlich keine Belohnungen oder Geschenke annehmen. Ich bitte daher um 
Verständnis, dass es mir nicht möglich ist, Ihr Geschenk anzunehmen.


-


[Zusätzliche Angabe, ob das Geschenk vom Vorteilsgeber abgeholt werden soll oder zurück 
gesandt wird.]


Das/Die/Der [Name der Institution] versteht sich als moderne, kundenorientierte Verwal
tung. Hierzu bedarf es keiner besonderen Anerkennung.


- 


Für die Zukunft wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie auf die Übersendung/Übergabe von 
Geschenken verzichten würden. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
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Allgemeine Verwaltungs
vorschrift zum Einsatz von 
außerhalb des öffentlichen 
Dienstes Beschäftigten


Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen 
Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung vom 
17. Juli 2008


Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes wird folgende allgemeine Verwaltungs
vorschrift erlassen:


-


1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung


1.1 Der Einsatz externer Personen dient dem Personalaustausch und dem Wis
senstransfer zwischen der Verwaltung und der privaten Wirtschaft sowie 
Einrichtungen aus Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Er richtet sich 
bei allen Dienststellen des Bundes nach dieser Verwaltungsvorschrift.


-


1.2 Externe Person ist, wer außerhalb des öffentlichen Dienstes in einem 
Arbeitsverhältnis steht und vorübergehend und unter Aufrechterhaltung 
seines bisherigen Arbeitsverhältnisses in der Bundesverwaltung tätig 
ist. Öffentlicher Dienst im Sinne dieser Vorschrift ist die Tätigkeit im 
Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Körper
schaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihrer 
Verbände mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf
ten und ihrer Verbände. Einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst steht 
gleich eine Tätigkeit für 


-


-


-
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- juristische Personen, Gesellschaften oder andere Personenvereinigun
gen, die sich ausschließlich in öffentlicher Hand befinden oder


-


- zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtungen, an denen der 
Bund, ein Land oder eine andere Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts im Bundesgebiet oder ihre Verbände durch 
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise be
teiligt sind.





1.3 Vom Anwendungsbereich nicht erfasst sind 


- entgeltliche Auftragsverhältnisse, die Beratungs- oder sonstige Dienstleis
tungen zum Gegenstand haben,


-


- befristete Arbeitsverträge sowie


- Bedienstete anderer Staaten. 


2 Zulässigkeit und Steuerung des Einsatzes


2.1 Der Einsatz externer Personen ist zulässig 


- im Rahmen eines transparenten Personalaustausches zwischen der 
Bundesverwaltung und der Privatwirtschaft sowie Einrichtungen aus 
Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft,


- wenn die Verwaltung nicht über Fachwissen verfügt, das für die 
Erfüllung spezifischer Aufgaben notwendig ist (bevor über den Ein
satz externer Personen entschieden wird, ist der zu deckende Bedarf 
an externem Fachwissen hinreichend konkret zu definieren und zu 
dokumentieren, dass dieser Bedarf nicht durch den Abschluss von 
Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsverträgen gedeckt werden 
kann) oder 


-


- wenn im Haushaltsplan für diesen Zweck ausdrücklich Mittel bereit
gestellt sind.





2.2 Die Auswahl externer Personen außerhalb des Personalaustausches ist 
wettbewerbsneutral zu gestalten. Der jeweilige Bedarf an externem Fach-
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wissen soll dazu in angemessener Weise bekannt gemacht werden. Vor einem 
Einsatz ist die Eignung der externen Personen festzustellen.


2.3 Die Dauer des Einsatzes von externen Personen ist im Einzelfall festzulegen 
und soll im Regelfall sechs Monate nicht überschreiten. Eine längere Einsatz
dauer kann in begründeten Fällen vorgesehen werden. Dauerhafter Bedarf 
an Fachwissen ist nicht durch externe Personen zu decken. 


-


2.4 Der Einsatz externer Personen aus Unternehmen und Institutionen, zu 
denen die Institution der Bundesverwaltung in den letzten zwei Jahren 
Geschäftsbeziehungen unterhalten hat, ist nicht zulässig, soweit der Einsatz 
nicht im Rahmen des Personalaustausches erfolgt.


2.5 Der Einsatz externer Personen ist in folgenden Funktionen grundsätzlich 
nicht zulässig: 


- Formulierung von Gesetzesentwürfen und anderen Rechtsetzungsakten,


- leitende Funktionen,


- Funktionen im Leitungsbereich und in zentralen Kontrollbereichen,


- Funktionen mit abschließender Entscheidungsbefugnis,


- Funktionen, deren Ausübung die konkreten Geschäftsinteressen der 
entsendenden Stelle unmittelbar berührt; das ist insbesondere der Fall, 
wenn die Organisationseinheit der Bundesverwaltung, bei der die externe 
Person tätig werden soll, die Aufsicht über die entsendende Stelle wahr
nimmt; dies gilt auch für Stellen außerhalb des öffentlichen Dienstes, bei 
denen die externe Person im zeitlichen Zusammenhang mit Ablauf der 
Beschäftigungszeit in der Bundesverwaltung voraussichtlich eine Tätig
keit aufnehmen wird,


-


-


- Funktionen im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge. 


Dies gilt nicht, soweit andere Rechtsvorschriften einen Einsatz in diesen 
Funktionen vorsehen.
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2.6 Der Einsatz externer Personen ist ferner nicht zulässig, wenn lediglich ein 
Personalmangel beseitigt werden soll. 


Der Status als externe Person soll grundsätzlich bei allen dienstlichen Innen
und Außenkontakten deutlich gemacht werden. 


- 


3 Risikoabschätzung, Kontrolle


3.1 Im Rahmen einer Risikoabschätzung ist im Hinblick auf mögliche Interes
senkollisionen oder die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen zu klären, ob 
ein Einsatz externer Personen vertretbar ist. Hierbei sind die Ansprechper
son für Korruptionsprävention nach Nr. 5 der Richtlinie der Bundesregie
rung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004 
(BAnz. S. 17745) oder die für (Personal-)Sponsoring zuständigen Arbeitsein
heiten zu beteiligen. Die Risikoabschätzung ist schriftlich zu dokumentieren 
und zur anzulegenden Personalakte zu nehmen. 


-


-
-


-


3.2 Die Vorgesetzten externer Personen sollen jederzeit in der Lage sein, die Tä
tigkeit der externen Personen zu steuern, zu überwachen und zu bewerten. 


-


4 Entlohnung


Sofern keine anderen Regelungen entgegenstehen und die Ziele des Personalaus
tausches oder des Wissenstransfers im Vordergrund stehen, kann das Gehalt der 
externen Personen bis zu sechs Monate, im Falle des Personalaustausches für die 
Dauer des Austausches, von der entsendenden Stelle getragen werden. Im Übrigen 
ist der entsendenden Stelle das Gehalt zu erstatten. 


-


5 Transparenz


Das Bundesministerium des Innern berichtet dem Haushalts- und dem Innenaus
schuss jeweils zum 30. September und auf Wunsch eines der Ausschüsse zusätz
lich zum 31. März jeden Jahres über den Einsatz der externen Personen in der 
Bundesverwaltung (Anzahl der externen Personen, entsendende Stelle, Dauer des 
Einsatzes, Form der Entlohnung, ggf. Personaltitel, Einsatzbereich und Tätigkeit 
in der Bundesverwaltung, vorherige Tätigkeit bei der entsendenden Stelle).


-
-
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6 Belehrung; Verhaltenskodex; Sicherheit von vertraulichen 
Informationen


6.1 Für die Entsendung und die Tätigkeit externer Personen sind Vereinbarun
gen zum Übergang des arbeitsrechtlichen Direktionsrechts und zur Wah
rung des Daten-, Fernmelde- und Geschäftsgeheimnisses sowie Verhal
tensregeln für externe Personen zu treffen. Der in der Anlage abgedruckte 
Verhaltenskodex und der „Verhaltenskodex gegen Korruption“ (Anlage 1 der 
Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundes
verwaltung vom 30. Juli 2004, BAnz. S. 17745) sowie ein Abdruck des Rund
schreibens zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken in 
der Bundesverwaltung vom 8. November 2004 (Az.: D I 3 – 210 170/1, GMBl. 
2004, S. 1074) in den jeweils geltenden Fassungen sind von der externen 
Person zu unterzeichnen. Sie sind als Anlagen dem Vertrag zwischen der 
externen Person, der entsendenden Stelle und der aufnehmenden Behörde 
beizufügen. 


-
-


-


-
-


6.2 Vor Beginn der Tätigkeit in der Bundesverwaltung ist in der Regel ein 
behördliches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister
gesetzes einzuholen und erforderlichenfalls eine Sicherheitsüberprüfung 
durchzuführen. 


-


6.3 Externe Personen sind spätestens bei Dienstantritt auf die Besonderheiten 
hinzuweisen, die sich aus ihrem Status ergeben, und nach dem Verpflich
tungsgesetz auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten aus dem 
Auftrag zu verpflichten. 


-


7 Schlussbestimmungen


Die obersten Bundesbehörden können für ihren Bereich weitergehende Beschrän
kungen des Einsatzes externer Personen vorsehen. Bereits bestehende Beschrän
kungen bleiben unberührt. 


-
-
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8 Inkrafttreten


Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 


Berlin, den 17. Juli 2008


Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
Der Bundesminister des Innern Dr. Schäuble


Anlage zu Ziffer 6.1 der AVV


…………………………, den ……………. 200.. 


Verhaltenskodex 
für in der Bundesverwaltung tätige externe Personen


1.  Für die Zeit vom ………………. bis ………………. 
bin ich von meinem Arbeitgeber …..……………………………… (Name, Anschrift) für 
einen Einsatz im / in der Bundesministerium / Bundesamt /Bundesanstalt / 
Institut / ………… der / für ……………………………..………………………..……. (im Folgenden: 
Bundesministerium / Bundesamt / Bundesanstalt / Institut / …………) frei
gestellt. Ich verpflichte mich, während dieser Zeit meine Arbeitskraft dem / 
Bundesministerium / Bundesamt / Bundesanstalt / Institut / ………… vollstän
dig zur Verfügung zu stellen und ausschließlich dessen Interessen wahrzu
nehmen.


 


 


-


-
-


2. Während meines Einsatzes beim Bundesministerium / beim Bundesamt / bei 
der Bundesanstalt / beim Institut / ………… werde ich Anweisungen für meine 
Tätigkeit ausschließlich von den mir gegenüber als weisungsbefugt benannten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesministeriums / des Bundes
amtes / der Bundesanstalt / des Institutes / ………… entgegennehmen. Anwei
sungen und Empfehlungen meines Arbeitgebers mit Bezug auf diese Tätigkeit 
werde ich nicht entgegennehmen. Sollten solche Anweisungen oder Empfeh
lungen an mich gerichtet werden, werde ich unverzüglich meine Vorgesetzten 
im Bundesministerium / im Bundesamt / in der Bundesanstalt / im Institut / 
………… informieren. 


-
-


-


3. Im Bundesministerium / im Bundesamt / in der Bundesanstalt / im Institut 
/ ………… werde ich im Bereich ………………………………………...… eingesetzt. Ich stelle 
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für diesen Einsatz mein Wissen, meine fachlichen Kenntnisse und meine 
berufliche Erfahrung dem Bundesministerium / dem Bundesamt / der Bun
desanstalt / dem Institut / ………… zur Verfügung. In diesem Zusammenhang 
bin ich nur beratend und sachverständig tätig. Entscheidungen, insbesondere 
zu Inhalten von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, werden von mir nicht 
getroffen. 


-


4. Informationen, die ich aufgrund meines Einsatzes beim Bundesministerium 
/ beim Bundesamt / bei der Bundesanstalt / beim Institut / ………… erhal
te, werde ich nicht an meinen Arbeitgeber oder an sonstige Personen oder 
Stellen weitergeben, soweit diese Informationen nicht für meinen Arbeitgeber 
oder sonstige Personen oder Stellen bestimmt sind. Im Zusammenhang mit 
Entscheidungen, die im Bundesministerium / im Bundesamt / in der Bundes
anstalt / im Institut / ………… getroffen werden, werde ich Kontakt mit meinem 
Arbeitgeber nur nach vorheriger Billigung seitens meiner Vorgesetzten im 
Bundesministerium / im Bundesamt / in der Bundesanstalt / im Institut / 
………… aufnehmen.


-


-


5. Mir ist bekannt, dass ich über die im Rahmen meines Einsatzes im Bundesm
nisterium / im Bundesamt / in der Bundesanstalt / im Institut / ………… 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Dritten gegenüber Stillschweigen 
zu bewahren habe, es sei denn, diese sind offenkundig oder bedürfen ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung. Ich bin darüber unterrichtet worden, 
dass ich ohne Genehmigung des Bundesministeriums / des Bundesamtes / der 
Bundesanstalt / des Institutes / ………… von dienstlichen Schriftstücken, Zeich
nungen, Formeln und bildlichen Darstellungen oder anderen Aufzeichnungen 
keine Kenntnis und weder mir noch anderen Abschriften oder Ablichtungen 
verschaffen darf und auf Verlangen des Bundesministeriums / des Bundes
amtes / der Bundesanstalt / des Institutes / ………… dienstliche Schriftstücke, 
Zeichnungen usw. sowie Aufzeichnungen über Vorgänge des Bundesministe
riums / des Bundesamtes / der Bundesanstalt / des Institutes / ………… heraus
zugeben habe.


-


-


-


-
-


6. Mir ist der Inhalt des Rundschreibens zum Verbot der Annahme von Beloh
nungen und Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November 2004 
(Az.: D I 3 – 210 170/1, GMBl. 2004, S. 1074) sowie die Tatsache bekannt, dass 
die dort genannten Regelungen auf meine Tätigkeit im Bundesministerium / 
im Bundesamt / in der Bundesanstalt / im Institut / ………… anzuwenden sind.


-
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7. Mir ist bekannt, dass die Verpflichtungen aus diesem Verhaltenskodex auch 
nach der Beendigung meines Einsatzes im Bundesministerium / im Bundes
amt / in der Bundesanstalt / im Institut / ………… weiterhin Geltung haben. 
Dieses gilt insbesondere für die Verpflichtung, über Angelegenheiten, die der 
Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren.


-


8. Mir ist bekannt, dass ich die Ausübung einer Nebentätigkeit oder eines Zweit
berufs gegenüber dem Bundesministerium / dem Bundesamt / der Bundesan
stalt / dem Institut / ………… anzuzeigen habe. 


-
-


9. Ich bin damit einverstanden, dass mein Arbeitgeber eine Kopie dieser Erklä
rung erhält.


-


………………………………….......................……
(Unterschrift der externen Person)
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